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N I E D E R S C H R I F T 

der 3. Sitzung des Gemeinderates vom 27. September 2023 

im Sitzungssaal (Gemeindeamt) der Gemeinde Oetz 

 
Beginn:  19:00 Uhr 
Ende:  23:00 Uhr 
 
Anwesende: 
 
Vorsitzender: 
Ing. Hansjörg Falkner  
 
Mitglieder des Gemeindevorstandes: 
Ing. Michael Nagele  
Michael Amprosi  
Patrick Fiegl  
 
Mitglieder des Gemeinderates: 
Bernhard Prantl  
Mag.(FH) Bernhard Haslwanter  
Mag. Tobias Haid  
Roland Haslwanter  
Ing. Mathias Speckle  
Simon Nösig  
Ferdinand Plattner Vertretung für Herrn Ferdinand Stecher 
Alexander Wolf  
Danko Cvijanovic  
Heidi Maldoner  
Bernhard Friedle Vertretung für Herrn Dipl.-Ing. Alexander Reiter 
 
Entschuldigt: 
Mitglieder des Gemeindevorstandes: 
Ferdinand Stecher  
 
Mitglieder des Gemeinderates: 
Dipl.-Ing. Alexander Reiter  
 
Schriftführer: Ing. Klaus Amprosi 
 
Zuhörer: 20 
  
Der Bürgermeister stellt den Antrag die Tagesordnung um folgende Punkte zu erweitern:  
 
20.1)  Beschluss des Sondermitgliedsbeitrages an den Tiroler Gemeindeverband für das  

Jahr 2023 
 
20.2)  Neuorganisation des Schülertransportes – Ankauf Fahrzeug/Anstellung Mitarbeiter 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig diese Punkte in die Tagesordnung aufzunehmen. 
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T a g e s o r d n u n g: 
 

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit; 

2. Überarbeitung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Oetz gemäß § 31c Abs. 2 
- TROG 2022 

3. Aufhebung von Sonderflächen gemäß § 43 Abs. 6 - TROG 2022 

4. Änderung des örtlichen Raumordnungskonzeptes im Bereich des Grundstückes  
Gp. 2381/33 (Auer Georg-Taxegg) 

5. 
Behandlung der Stellungnahme von DI Alexander Reiter, betreffend die Änderung 
des örtlichen Raumordnungskonzeptes im Bereich der Grundstücke Gp. 327/3, 
327/16 und 2848/19 (Schöpf/Santer-Habichen) 

6. 
Behandlung der Stellungnahme von DI Alexander Reiter, betreffend die Änderung 
des Flächenwidmungsplanes im Bereich der Grundstücke Gp. 327/3, 327/16 und 
2848/19 (Schöpf/Santer-Habichen) 

7. 
Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich des Grundstückes Gp. 1110 
(Neururer - Brunnfeldweg) 

8. 
Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich der Grundstücke Gp. 1306/12 und 
1307 (Einsatzzentrum) 

9. 
Erlassung eines Bebauungsplanes im Bereich der Grundstücke Gp. 1306/12 und 
1307 (Einsatzzentrum) 

10. 
Beschluss des Raumordnungsvertrages, abgeschlossen zwischen der Gemeinde 
Oetz und der TIB Tiroler Immobilien und Bauträger GmbH 

11. 
Erlassung eines Bebauungsplanes im Bereich der Grundstücke Gp. 145/1 und 145/3 
(Oberfeldweg) 

12. 
Verkauf einer Teilfläche des Grundstückes Gp. 2781/6 (öffentliches Gut/Oetzerau) an 
Florian Krabichler 

13. 
Vergabe des Auftrages für die Errichtung einer PV-Anlage auf dem Dach der Mittel-
schule Oetz 

14. Vergabe des Auftrages für die Errichtung des Forstweges "Riedeben" 

15. 
Vergabe des Auftrages für die Sanierungsarbeiten der Wasserfassung "Issbrunnen-
quelle" 

16. 
Beratung über die weitere Vorgehensweise, betreffend die Wassergenossenschaft 
Piburg 

17. 
Behandlung des Ansuchens der Flugschule "FlyAirea Tirol GmbH" für die Eintragung 
von schulungsgeeigneten Startplätzen auf den Grundstücken Gp. 2738/1 und 2740/1 
(GGAG Oetzerau bzw. Fraktion Oetz) beim österreichischen Aeroclub 

18. 
Beschluss des Friedhofspachtvertrages, abgeschlossen zwischen der röm. kath. 
Pfarrkirche und der Gemeinde Oetz 

19. Neufestlegung der Hektarsätze für die Waldumlage ab dem Jahr 2024 

20. 
Anpassung der Kosten für das Mittagessen im Kindergarten bzw. der Volks- und Mit-
telschule 

20.1. 
Beschluss des Sondermitgliedsbeitrages an den Tiroler Gemeindeverband für das 
Jahr 2023 

20.2. Neuorganisation des Schülertransportes – Ankauf Fahrzeug/Anstellung Mitarbeiter 

21. 
Bericht des Obmannes des Überprüfungsausschusses über die durchgeführte Kas-
saprüfung vom 29.06.2023 und 19.09.2023 
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22. Berichte des Bürgermeisters 

23. Anträge, Anfragen, Allfälliges 

24. Personalangelegenheiten 

 
1) Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit: 
 
Der Vorsitzende begrüßt alle Mitglieder des Gemeinderates und eröffnet die 3. Sitzung 2023. GR Ferdi-
nand Plattner (Ersatz) leistet sein Gelöbnis gemäß § 28 TGO 2001. Im Anschluss stellt der Vorsitzende 
die Beschlussfähigkeit fest. 
 
Bgm. Ing. Hansjörg Falkner: 
Da es in den letzten Tagen seitens der Liste Oetzer Zukunft mehrfach Beanstandungen bezüglich der 
Einsichtnahme in die Verhandlungsunterlagen gegeben hat, möchte ich wieder einmal die gesetzliche 
Grundlage dazu erläutern. 
  
§ 40 „Einsichtnahme in die Verhandlungsunterlagen“ der Tiroler Gemeindeordnung – TGO 2001 lautet 
wie folgt: 
„Jedes Mitglied des Gemeinderates kann nach Bekanntgabe der Tagesordnung in die den einzelnen 
Tagesordnungspunkten zugehörigen Verhandlungsunterlagen, wie Verträge, Pläne und dergleichen, 
Einsicht nehmen und von diesen an Ort und Stelle Kopien anfertigen oder Kopien bzw. Ausdrucke anfer-
tigen lassen. Soweit in der Geschäftsordnung des Gemeinderates nichts anderes bestimmt ist, hat die 
Einsichtnahme während der Amtsstunden im Gemeindeamt zu erfolgen.“ 
 
Diesbezüglich möchte ich dezidiert festhalten, dass wir bereits mit Bekanntgabe der Tagesordnung alle 
Unterlagen zu den jeweiligen Tagesordnungspunkten kopiert und zur Abholung bereitgestellt haben. 
Diese Unterlagen wurden in weiterer Folge auch von mehreren Gemeinderatsmitgliedern der Oetzer 
Zukunft abgeholt.  
Es wurden dann aber noch zusätzliche Unterlagen eingefordert, welche allerdings mit den Tagesord-
nungspunkten nicht in Zusammenhang stehen. Weiters wurde dabei auf falsche, gesetzliche Grundla-
gen, wie z.B. das AVG (Allgemeines Verwaltungsverfahrengesetz) verwiesen. Die gesetzlichen Bestim-
mungen dazu sind allerdings in der TGO 2001 geregelt. Ich bitte dies zukünftig zu berücksichtigen. 
 
2) Überarbeitung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Oetz gemäß § 31c Abs. 2 - TROG 2022: 
 
Sachverhalt: 
Die Gemeinde Oetz muss den Flächenwidmungsplan, gemäß § 31c Abs. 2 TROG 2022, binnen 2 Jah-
ren ab Inkrafttreten der Fortschreibung auf Widersprüche zum fortgeschriebenen örtlichen Raumord-
nungskonzept überprüfen und diese gegebenenfalls beseitigen. Der Raumplaner der Gemeinde hat die-
se Überprüfung durchgeführt und die Widersprüche zum örtlichen Raumordnungskonzept erörtert. Für 
die Beseitigung dieser braucht es einen Gemeinderatsbeschluss.  
 
§ 9 Behördliche Maßnahmen aus der Verordnung der Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskon-
zeptes:  

§ 9 
Besondere behördliche Maßnahmen 

  
1.) Innerhalb von 2 Jahren nach Inkrafttreten des örtlichen Raumordnungskonzeptes ist der Flächen-

widmungsplan zu ändern bzw. anzupassen, soweit Widersprüche zwischen den Bestimmungen des 
Raumordnungskonzepts und dem rechtskräftigen Flächenwidmungsplan bestehen. 

2.) Für die Neuerlassung oder Sammeländerung des Flächenwidmungsplanes gelten insbesondere fol-
gende Festlegungen: 
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(a) Als Bauland gewidmete Flächen können, soweit im örtlichen Raumordnungskonzept nicht ande-
res bestimmt ist (Bauverbotsflächen usw.), unter Beachtung der festgelegten Hauptnutzung sowie 
der nachstehenden Festlegungen wiederum als Bauland gewidmet bzw. beibehalten werden. 
(b) Die Sonderflächenwidmungen im Bereich des Skigebietes Hochoetz sind an die tatsächliche Nut-
zung anzupassen.  
(c) Überprüfung von Flächen mit Beschränkung von Mischgebieten gemäß § 40 Abs. 2, 6 und 7 
TROG 2016.  
 

Der Vorsitzende erläutert die geplanten Änderungen des Flächenwidmungsplanes.  
 
 
Die Liste Oetzer Zukunft bringt dazu nachfolgenden Antrag ein: 
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GR Simon Nösig: 
Wie soll denn die Beschlussfassung über einen solchen Antrag lauten? 
 
GR Bernhard Friedle (Ersatz): 
Wir sind alle keine Bausachverständigen. Es ist sehr schwierig für uns, die entsprechenden gesetzlichen 
Grundlagen zu finden. Außerdem entspricht die Zitierweise der Gesetze nicht den Normen. Das wird 
auch jeder Jurist bestätigen. Ich bitte zukünftig einfach alles etwas verständlicher zu machen.   
 
Bgm. Ing. Hansjörg Falkner: 
Bereits in der Überschrift zu den jeweiligen Tagesordnungspunkten wird auf die gesetzlichen 
Grundlagen, wie z.B. Tiroler Raumordnungsgesetz – TROG 2022 verwiesen. Auch die Formulierungen 
werden auf die jeweiligen Paragraphen abgestimmt. Was soll dabei nicht normgerecht sein? Ich schlage 
vor, dass wir jetzt über diesen Antrag abstimmen.  
 
Der Gemeinderat stimmt darüber ab, TGO-konforme sowie rechtskonforme Unterlagen bereit zu 
stellen, damit sich jeder Gemeinderat ausreichend informieren kann. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 13  
Nein: -  
Enthaltung: 2 GR Bernhard Prantl, GR Simon Nösig 

 
 
Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Oetz gemäß  
§ 68 Abs. 3 Tiroler Raumordnungsgesetz 2022 – TROG 2022, LGBl. Nr. 43, idgF, den vom Pla-
nungsbüro DI Andreas Mark ausgearbeiteten Entwurf vom 27.09.2023, mit der Planungsnummer 
214-2023-00003, über die Änderung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Oetz im Bereich 
der Grundstücke Gp. 996/1, 999/1, 1363, 1361, 1830/1, 2740/1, 994, 974, 1332, 2844/1, 1001, 976, 
1057/1, 977, 946, 947, 2738/2, 2738/1, 948, 949 und 1057/2 - KG 80105 Oetz 4 Wochen hindurch zur 
öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. 
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Der Entwurf sieht folgende Änderung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Oetz vor: 
Umwidmung 
 
Grundstück 1001 KG 80105 Oetz 
 
rund 678 m² 
von Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) 
in 
Gemischtes Wohngebiet § 38 (2), Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 1057/1 KG 80105 Oetz 
 
rund 1619 m² 
von Wohngebiet § 38 (1) 
in 
Wohngebiet § 38 (1) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 1057/2 KG 80105 Oetz 
 
rund 1435 m² 
von Wohngebiet § 38 (1) 
in 
Wohngebiet § 38 (1) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 1332 KG 80105 Oetz 
 
rund 813 m² 
von Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
in 
Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 1361 KG 80105 Oetz 
 
rund 1795 m² 
von Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
in 
Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 1363 KG 80105 Oetz 
 
rund 1398 m² 
von Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
in 
Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 1830/1 KG 80105 Oetz 
 
rund 2178 m² 
von Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) 
in 
Gemischtes Wohngebiet § 38 (2), Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 2738/1 KG 80105 Oetz 
 
rund 181 m² 
von Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a, Festlegung Erläuterung: Alpenvereinshütte mit 
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Gastronomiebetrieb 
in 
Freiland § 41 
 
weiters Grundstück 2738/2 KG 80105 Oetz 
 
rund 181 m² 
von Freiland § 41 
in 
Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a, Festlegung Erläuterung: Alpenvereinshütte mit Gast-
ronomiebetrieb 
 
weiters Grundstück 2740/1 KG 80105 Oetz 
 
rund 154 m² 
von Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a, Festlegung Erläuterung: Berggasthof mit maximal 
25 Gästebetten 
in 
Freiland § 41 
 
weiters Grundstück 2844/1 KG 80105 Oetz 
 
rund 126 m² 
von Tourismusgebiet § 40 (4) mit beschränkter Wohnnutzung § 40 (6) 
in 
Freiland § 41 
 
weiters Grundstück 946 KG 80105 Oetz 
 
rund 3721 m² 
von Tourismusgebiet § 40 (4) mit beschränkter Wohnnutzung § 40 (6) 
in 
Tourismusgebiet § 40 (4) mit beschränkter Wohnnutzung § 40 (6) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 947 KG 80105 Oetz 
 
rund 817 m² 
von Tourismusgebiet § 40 (4) mit beschränkter Wohnnutzung § 40 (6) 
in 
Tourismusgebiet § 40 (4) mit beschränkter Wohnnutzung § 40 (6) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 948 KG 80105 Oetz 
 
rund 2773 m² 
von Tourismusgebiet § 40 (4) mit beschränkter Wohnnutzung § 40 (6) 
in 
Tourismusgebiet § 40 (4) mit beschränkter Wohnnutzung § 40 (6) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 949 KG 80105 Oetz 
 
rund 358 m² 
von Tourismusgebiet § 40 (4) mit beschränkter Wohnnutzung § 40 (6) 
in 
Tourismusgebiet § 40 (4) mit beschränkter Wohnnutzung § 40 (6) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 974 KG 80105 Oetz 
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rund 1771 m² 
von Tourismusgebiet § 40 (4) mit beschränkter Wohnnutzung § 40 (6) 
in 
Tourismusgebiet § 40 (4) mit beschränkter Wohnnutzung § 40 (6) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 976 KG 80105 Oetz 
 
rund 1771 m² 
von Tourismusgebiet § 40 (4) mit beschränkter Wohnnutzung § 40 (6) 
in 
Tourismusgebiet § 40 (4) mit beschränkter Wohnnutzung § 40 (6) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 977 KG 80105 Oetz 
 
rund 2210 m² 
von Tourismusgebiet § 40 (4) mit beschränkter Wohnnutzung § 40 (6) 
in 
Tourismusgebiet § 40 (4) mit beschränkter Wohnnutzung § 40 (6) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 994 KG 80105 Oetz 
 
rund 639 m² 
von Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) 
in 
Gemischtes Wohngebiet § 38 (2), Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 996/1 KG 80105 Oetz 
 
rund 2483 m² 
von Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) 
in 
Gemischtes Wohngebiet § 38 (2), Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 999/1 KG 80105 Oetz 
 
rund 2611 m² 
von Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) 
in 
Gemischtes Wohngebiet § 38 (2), Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
Gleichzeitig wird gemäß § 68 Abs. 3 lit. d TROG 2022 der Beschluss über die dem Entwurf ent-
sprechende Änderung des Flächenwidmungsplanes gefasst. 
 
Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellung-
nahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle 
abgegeben wird. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 15  
Nein: -  
Enthaltung: -  
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3) Aufhebung von Sonderflächen gemäß § 43 Abs. 6 - TROG 2022: 
 
Sachverhalt: 
Aus einem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes geht hervor, dass zum Zeitpunkt der erstmaligen 
elektronischen Kundmachung bestehende Sonderflächen gemäß § 43 Abs. 1 lit. a TROG 2022 vom 
Gemeinderat aufzuheben sind, wenn die Fünf-Jahres-Frist abgelaufen ist, wenn bzw. weil die Realisie-
rung des Bauvorhabens offensichtlich nicht in der gesetzlich vorgegebenen Frist erfolgt ist bzw. nicht 
anhängig gemacht wurde. Eine solche Rückwidmung steht nicht in der Disposition des Verordnungsge-
bers (= Gemeinderat), sondern ergibt sich die Verpflichtung, die entsprechende Verordnung wieder auf-
zuheben und die vor dem Inkrafttreten der Widmung als Sonderfläche bestandene Widmung wiederher-
zustellen, direkt aus dem Gesetz. Ein Unterlassen der gesetzlich normierten Handlungsverpflichtung und 
dadurch das wissentliche Aufrechterhalten von gesetzwidrigen Zuständen kann zu haftungsrechtlichen 
Konsequenzen für die Gemeinde führen. 
 
Der Vorsitzende erläutert die geplanten Änderungen des Flächenwidmungsplanes.  
 
Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Oetz gemäß § 68 Abs. 
3 Tiroler Raumordnungsgesetz 2022 – TROG 2022, LGBl. Nr. 43, idgF, den vom Planungsbüro DI 
Andreas Mark ausgearbeiteten Entwurf vom 27.09.2023, mit der Planungsnummer 214-2023-
00004, über die Änderung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Oetz im Bereich der 
Grundstücke 1997/2, 1049, .460, 2735/3, 2735/2, 2729, 2738/1, 2858, 421/6 und 278/1 - KG 80105 
Oetz durch 4 Wochen hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. 
 
Der Entwurf sieht folgende Änderung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Oetz vor: 
Umwidmung 
 
Grundstück .460 KG 80105 Oetz 
 
rund 93 m² 
von Sonderfläche Hofstelle mit Erhöhung der zul. Wohnnutzfläche § 44 (2) oder sonstiger Son-
derbestimmung, insb. gem. § 44 (11) [iVm. § 43 (7) standortgebunden], Festlegung Zähler: 2, 
Festlegung Erläuterung: nördlicher Bereich: Wohngebäude mit Nebengebäuden; südlicher Be-
reich: Landwirtschaftliches Wirtschaftsgebäude mit Nebengebäuden 
in 
Freiland § 41 
 
weiters Grundstück 1049 KG 80105 Oetz 
 
rund 188 m² 
von Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a, Festlegung Erläuterung: Kirche, Friedhof 
in 
Freiland § 41 
 
weiters Grundstück 1997/2 KG 80105 Oetz 
 
rund 225 m² 
von Sonderfläche Austraghaus § 46 [iVm. § 43 (7) standortgebunden] 
in 
Freiland § 41 
 
weiters Grundstück 2735/2 KG 80105 Oetz 
 
rund 565 m² 
von Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a, Festlegung Erläuterung: Schihütte und Jausen-
station 
in 
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Freiland § 41 
 
weiters Grundstück 2735/3 KG 80105 Oetz 
 
rund 33 m² 
von Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a, Festlegung Erläuterung: Schihütte und Jausen-
station 
in 
Freiland § 41 
 
weiters Grundstück 2738/1 KG 80105 Oetz 
 
rund 30 m² 
von Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a, Festlegung Erläuterung: Jagdhütte 
in 
Freiland § 41 
 
weiters Grundstück 278/1 KG 80105 Oetz 
 
rund 1684 m² 
von Sonderfläche Hofstelle mit Erhöhung der zul. Wohnnutzfläche § 44 (2) oder sonstiger Son-
derbestimmung, insb. gem. § 44 (11) [iVm. § 43 (7) standortgebunden], Festlegung Zähler: 2, 
Festlegung Erläuterung: nördlicher Bereich: Wohngebäude mit Nebengebäuden; südlicher Be-
reich: Landwirtschaftliches Wirtschaftsgebäude mit Nebengebäuden 
in 
Freiland § 41 
 
weiters Grundstück 421/6 KG 80105 Oetz 
 
rund 1428 m² 
von Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a, Festlegung Erläuterung: Geräte- und Lager-
schuppen sowie Garagen 
in 
Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a, Festlegung Erläuterung: Lager- und Geräteschuppen 
 
Gleichzeitig wird gemäß § 68 Abs. 3 lit. d TROG 2022 der Beschluss über die dem Entwurf ent-
sprechende Änderung des Flächenwidmungsplanes gefasst. 
 
Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellung-
nahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle 
abgegeben wird. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 15  
Nein: -  
Enthaltung: -  

 

 
4) Änderung des örtlichen Raumordnungskonzeptes im Bereich des Grundstückes Gp. 2381/33 (Auer 
Georg-Taxegg): 
 
Sachverhalt: 
In der Gemeinderatssitzung am 29.03.2023 wurde die Änderung des örtlichen Raumordnungskonzeptes 
und die Änderung des Flächenwidmungsplanes in diesem Bereich beschlossen. Im Anschluss wurden 
diese Beschlussfassungen kundgemacht und an das Land Tirol zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung 
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übermittelt. Im Zuge der Überprüfung der Änderung des örtlichen Raumordnungskonzeptes wurde aller-
dings festgestellt, dass die Protokollierung der Beschlussfassung unvollständig (kein Auflagebeschluss) 
ausgeführt wurde. Aus diesem Grund müssen diese Beschlussfassung und die damit verbundene Aufla-
ge, noch einmal wiederholt werden.  
 
Inhalt (unverändert): 
 
Stellungnahme DI Andreas Mark (Raumplaner): 
 

 
 

 
 

 
 
Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Oetz  gemäß § 67 Abs. 
1 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2022 – TROG 2022, LGBl. Nr. 43/2022, den von DI Andreas 
Mark ausgearbeiteten Entwurf über die Änderung  des örtlichen Raumordnungskonzeptes der 
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Gemeinde Oetz vom 23.03.2023, Zahl OE-4720-RÄ-TA durch vier Wochen hindurch zur öffentli-
chen Einsichtnahme aufzulegen. 
 
Der Entwurf sieht folgende Änderung des örtlichen Raumordnungskonzeptes vor: 
 
Änderung einer Teilfläche des Gstnr. 2381/33 von derzeit ökologisch wertvolle Fläche in 
Siedlungsentwicklungsgebiet mit vorwiegender Wohnnutzung 
 
Gebiet W1: Mühlau/Taxegg 
Zeitzone: z1, unmittelbarer Bedarf 
Dichtezone: D1, überwiegend lockere Bebauung 
 
Gleichzeitig wird gemäß § 67 Abs. 1 lit. c TROG 2022 der Beschluss über die dem Entwurf ent-
sprechende Änderung des örtlichen Raumordnungskonzeptes gefasst. 
 
Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahme-
frist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgege-
ben wird. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 15  
Nein: -  
Enthaltung: -  

 

 
5) Behandlung der Stellungnahme von DI Alexander Reiter, betreffend die Änderung des örtlichen 
Raumordnungskonzeptes im Bereich der Grundstücke Gp. 327/3, 327/16 und 2848/19 (Schöpf/Santer-
Habichen): 
 
Sachverhalt: 
In der Gemeinderatssitzung am 14.06.2023 wurde die Änderung des örtlichen Raumordnungskonzeptes 
in diesem Bereich beschlossen. Die Kundmachung wurde, beginnend mit 16.06.2023, durch 4 Wochen 
hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegt. 
Während dieser Frist wurde von DI Alexander Reiter nachfolgende Stellungnahme zum gegenständli-
chen Entwurf abgegeben: 
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Der Einspruch von DI Alexander Reiter wurde dem Raumplaner der Gemeinde übermittelt und um 
Abgabe einer Stellungnahme dazu gebeten. 
 
DI Andreas Mark: 
„Es wird ausdrücklich festgehalten, dass nur zu den Einwendungen betreffend raumordnerische Belange 
Stellung genommen werden kann.  
  
Zum Einwand dass hier eine Ungleichbehandlung bzw. bewusste Vorteilsnahme durch die Umwidmung 
erfolgte, muss auf das raumordnerische Gutachten verwiesen werden, in dem ausdrücklich aus 
raumordnerischer Sicht der Nachweis erbracht wurde, dass die Umwidmung nicht den Zielen der 
örtlichen Raumordnung widerspricht. Bzgl. der Lage  der Raumordnungskonzeptänderung und der 
Umwidmung im Bereich des Schutzbaus (Lawinenschutzdamm) bzw. wie vom Einwender 
fälschlicherweise ausgeführt, nicht in einer Gefahrenzone sondern außerhalb des beurteilten Bereiches 
des Gefahrenzonenplanes wurde im Rahmen der ordentlichen Bestandsaufnahme eine Abklärung 
mit  dem Sachverständigen für Wildbach und Lawinenverbauung durchgeführt. Dieser hat in seiner 
Stellungnahme sowohl der Raumordnungskonzept- als auch der Widmungsänderung zugestimmt. Das 
Gutachten lag zum Beschlusszeitpunkt bereits vor! 
  
Bzgl.der Vergabe der Flächen, die sich im Eigentum der Gemeinde befinden hat die Raumordnung keine 
Einflussmöglichkeit, da ich als Raumplaner in Bezug auf die beschlossene Änderung der 
Planungsinstrumente lediglich die fachliche Beurteilung vornehmen kann. Die Frage ob ein Bedarf 
vorliegt, ist vom Planungsträger - das ist der Gemeinderat - zu entscheiden. Aus fachlicher Sicht kann 
hier nur beratend eine Äußerung abgegeben werden. Diese bezieht sich aber unabhängig auf Personen 
lediglich auf den Anlass der Anfrage. Diese wird im Befund des raumordnerischen Gutachtens 
ausgeführt.  
  



Seite 15 von 49 

Bzgl. des Einwandes der Nichteinhaltung von Fristen habe ich von der Gemeinde die an der Amtstafel 
veröffentlichte Kundmachung übermittelt bekommen, die ich hier wieder beilege. Gemäß dieser wurde 
die Kundmachung der Umwidmung und auch die Raumordnungskonzeptänderung am 16.06.23 
angeschlagen und am 18.07.23 abgenommen, womit aus raumplanerischer Sicht die gem. § 63 Abs.4 
TROG 2022 idgF vorgegebene öffentliche Auflage, die gem. § 68 Abs. 3 lit.c TROG 2022 idgF 4 
Wochen betragen darf, eingehalten ist. 
  
Zusammenfassend kann somit festgestellt werden, dass aus raumordnerischer Sicht keine neuen 
Erkenntnisse hervorgekommen sind, die eine Abänderung der beschlossenen Raumordnungs- und 
Flächenwidmungsplanäünderung erforderlich machen würden. Es kann somit dem Gemeinderat aus 
raumordnerischer Sicht empfohlen werden, auf dem am 14.06.23 gefassten Beschluss zu beharren.“ 
 
Bgm. Ing. Hansjörg Falkner: 
Obwohl ich die Situation bereits in der Sitzung am 14.06.2023 erläutert habe, möchte ich zu den Vorwür-
fen auch noch einmal Stellung beziehen, weil immer wieder die Vorteilsnahme der Familie des Bürger-
meisters angesprochen wird. Auch wenn es sich um den Sohn meines Großcousins handelt, liegt dies-
bezüglich keine Befangenheit im Sinne der TGO 2001 vor. Weiters möchte ich noch einmal darauf hin-
weisen, dass es sich bei den gegenständlichen Beschlüssen um Verordnungen handelt. Bei der Erlas-
sung von Verordnungen durch den Gemeinderat liegt für die Mitglieder dieses Kollegialorganes generell 
kein Befangenheitsgrund vor. Zu den wenigen, raumordnungsfachlichen Einwendungen von DI Reiter 
liegt bereits eine Stellungnahme des Raumplaners vor. 
 
Die Liste Oetzer Zukunft bringt zu diesem Tagesordnungspunkt noch nachfolgende Anfrage ein: 
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Bgm. Ing. Hansjörg Falkner beantwortet die Fragen wie folgt: 
 
1.) a.)  Die Baubehörde meint diesbezüglich gar nichts dazu, weil diese mit Änderungen des Flä-

chenwidmungsplanes bzw. des örtlichen Raumordnungskonzeptes nichts zu tun hat. Die un-
terschiedlichen Aufgabenbereiche von Baubehörde und Gemeinderat wurden schon mehrfach 
erklärt. Mit 400 m² an Grundfläche ermöglichen wir einer jungen, einheimischen Familie 
Wohnraum zu schaffen. Die Gemeinde profitiert zudem von dem Erlös dieser Fläche. Hr. Rei-
ter hat im Vergleich dazu, eine bauliche Anlage ohne Genehmigung über die Grundgrenze auf 
dem öffentlichen Gut errichtet. Der Gemeinderat hat sich u.a. auch aufgrund einer negativen 
Stellungnahme des Raumplaners gegen einen Verkauf dieser Fläche ausgesprochen.  

 b.) Die Unterlagen für die jeweiligen Beschlussfassungen werden vom Raumplaner  
   ausgearbeitet und liegen für die Mitglieder des Gemeinderates, mit Bekanntgabe der  
   Tagesordnung, zur Einsichtnahme im Gemeindeamt auf. 
 c.) Es handelt sich dabei um keine öffentliche Verkehrsfläche. Der bestehende,  
   asphaltierte Weg ist bereits seit Jahrzehnten vorhanden und bleibt von den  
   Änderungen praktisch unberührt.  
 d.)  Wie der Raumplaner damals und auch jetzt wieder schriftlich festgehalten hat, wurde für die 

Änderung des örtlichen Raumordnungskonzeptes bzw. des Flächenwidmungsplanes im Vor-
feld bereits eine Stellungnahme der Wildbach- und Lawinenverbauung dazu eingeholt. Im Zu-
ge des Bauvorhabens, welches schlussendlich von der Baubehörde und nicht vom Gemeinde-
rat zu genehmigen ist, wird eine weitere Stellungnahme, zu dem eingereichten Projekt, einge-
holt. 

 e.)  Jawohl, das sollte es und das war es auch. 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Oetz  hat in seiner Sitzung am 14.06.2023 gemäß § 67 Abs. 1 des 
Tiroler Raumordnungsgesetzes 2022 – TROG 2022, LGBl. Nr. 43/2022 beschlossen, den von DI 
Andreas Mark ausgearbeiteten Entwurf über die Änderung  des örtlichen Raumordnungskonzep-
tes der Gemeinde Oetz vom 14.06.2023, Zahl OE-4718-RÄ-HS  durch vier Wochen hindurch zur 
öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. 
 
Während der Auflage- und Stellungnahmefrist ist eine Stellungnahme von DI Alexander Reiter 
dazu eingelangt. 
 
Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Oetz mit nachfolgen-
der Begründung der Stellungnahme keine Folge zu geben: 
 
„Der Raumplaner hat zusammenfassend festgestellt, dass aus raumordnerischer Sicht keine 
neuen Erkenntnisse aus der Stellungnahme hervorgekommen sind, die eine Abänderung der be-
schlossenen Änderung des örtlichen Raumordnungskonzeptes erforderlich machen würden. Es 
kann somit dem Gemeinderat aus raumordnerischer Sicht empfohlen werden, auf dem am 
14.06.2023 gefassten Beschluss zu beharren.“  
 
Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Oetz  gemäß § 67 Abs. 
1 iVm § 63 Abs. 9 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2022 – TROG 2022, LGBl. Nr. 43/2022 idF 
63/2023, die von gegenständlichem Entwurf des Planungsbüros DI Andreas Mark vom 14.06.2023, 
Zahl OE-4718-RÄ-HS, umfasste Änderung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde 
Oetz. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 11  
Nein: -  
Enthaltung: 4 GR Alexander Wolf, GR Danko Cvijanovic, GR Heidi Maldoner, 

GR Bernhard Friedle (Ersatz) 
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6) Behandlung der Stellungnahme von DI Alexander Reiter, betreffend die Änderung des Flächenwid-
mungsplanes im Bereich der Grundstücke Gp. 327/3, 327/16 und 2848/19 (Schöpf/Santer-Habichen): 
 
Sachverhalt: 
In der Gemeinderatssitzung am 14.06.2023 wurde die Änderung des Flächenwidmungsplanes in diesem 
Bereich beschlossen. Die Kundmachung wurde, beginnend mit 16.06.2023, durch 4 Wochen hindurch 
zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegt. Während dieser Frist wurde von DI Alexander Reiter eine Stel-
lungnahme zum gegenständlichen Entwurf abgegeben. 
 
(Das Schreiben von DI Alexander Reiter ist bereits unter Tagesordnungspunkt 5 vollinhaltlich angeführt) 
 
Der Einspruch von DI Alexander Reiter wurde dem Raumplaner der Gemeinde übermittelt und um 
Abgabe einer Stellungnahme dazu gebeten.  
 
(Die Stellungnahme von DI Andreas Mark dazu, ist bereits unter Tagesordnungspunkt 5 vollinhaltlich 
angeführt) 
 
Bgm. Ing. Hansjörg Falkner: 
Ich habe die Stellungnahme von DI Alexander Reiter und die raumplanungsfachliche Beantwortung un-
seres Raumplaners dazu, den Mitgliedern des Gemeinderates bereits unter Tagesordnungspunkt 5 voll-
inhaltlich zur Kenntnis gebracht. Ich denke nicht, dass es notwendig sein wird, diese beiden Schreiben 
noch einmal zu verlesen.   
 
GR Simon Nösig: 
Für mich ist es auffällig und durchaus bemerkenswert, dass Hr. Reiter jetzt bereits in der dritten Ge-
meinderatssitzung im Jahr 2023 seine Liste und auch den Gemeinderat dafür missbraucht, seine per-
sönlichen Angelegenheiten immer wieder auf das Tapet zu bringen. 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Oetz hat in seiner Sitzung vom 14.06.2023 zu Tagesordnungs-
punkt 3 gemäß § 68 Abs. 3 Tiroler Raumordnungsgesetz 2022 – TROG 2022, LGBl. Nr. 43, idgF, 
beschlossen, den vom Planungsbüro TB DI Andreas Mark ausgearbeiteten Entwurf vom 
14.06.2023, mit der Planungsnummer 214-2022-00009, über die Änderung des Flächenwidmungs-
planes der Gemeinde Oetz im Bereich der Grundstücke 327/3, .689 und 327/16 - KG 80105 Oetz 
durch 4 Wochen hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. 
 
Während der Auflage- und Stellungnahmefrist ist eine Stellungnahme von DI Alexander Reiter 
dazu eingelangt. 
 
Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Oetz mit nachfolgen-
der Begründung der Stellungnahme keine Folge zu geben: 
 
„Der Raumplaner hat zusammenfassend festgestellt, dass aus raumordnerischer Sicht keine 
neuen Erkenntnisse aus der Stellungnahme hervorgekommen sind, die eine Abänderung der be-
schlossenen Änderung des Flächenwidmungsplanes erforderlich machen würden. Es kann somit 
dem Gemeinderat aus raumordnerischer Sicht empfohlen werden, auf dem am 14.06.2023 gefass-
ten Beschluss zu beharren.“  
 
Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Oetz gemäß  
§ 68 Abs. 3 i.V.m § 63 Abs. 9 Tiroler Raumordnungsgesetz 2022 – TROG 2022, LGBl. Nr. 43/2022 
idF 63/2023, die Erlassung des vom Planungsbüro TB DI Andreas Mark vom 14.06.2023, mit der 
Planungsnummer 214-2022-00009, ausgearbeiteten Entwurfes über Änderung des Flächenwid-
mungsplanes. 
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Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 11  
Nein: -  
Enthaltung: 4 GR Alexander Wolf, GR Danko Cvijanovic, GR Heidi Maldoner, 

GR Bernhard Friedle (Ersatz) 
 
7) Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich des Grundstückes Gp. 1110 (Neururer - Brunn-
feldweg): 
 

Sachverhalt: 
Der Antrag von Hubert Neururer, eine Teilfläche des Grundstückes Gp. 1316/1 (Gemeinde Oetz), hinter 
seinem bestehenden Wirtschaftsgebäude, käuflich zu erwerben, wurde schon vor einigen Jahren be-
handelt. Damals hat der Antragsteller aufgrund der zu hohen Kosten (Grundkauf, Teilung, Umwidmung 
etc.) wieder davon Abstand genommen. Allerdings wurde in weiterer Folge eine Fläche von 50 m² in 
diesem Bereich an ihn verpachtet. Im Jahr 2022 ist Herr Neururer mit einem neuerlichen Kaufansuchen 
an die Gemeinde Oetz herangetreten. 
 
In der Gemeindevorstandssitzung am 04.07.2022 wurde nachfolgender Beschluss gefasst: 
„Ein Vermesser soll einen Teilungsplan ausarbeiten. Als Verkaufspreis werden € 40,- / m² fixiert. Ver-
traglich wird eine ausschließlich landwirtschaftliche Nutzung dieser Fläche auf mind. 20 Jahre vereinbart. 
Sollte diese Fläche einer anderen Nutzung zugeführt werden, muss ein Aufpreis auf den ortsüblichen 
Verkehrswert für „gemischtes Wohngebiet“ bezahlt werden.“  
 
Die gegenständliche Flurbereinigung wurde über die Abteilung Agrarrecht (Amt der Tiroler Landesregie-
rung) abgewickelt. Der Gemeinde Oetz wurde mittlerweile eine Vermessungsurkunde (Abteilung Boden-
ordnung, vom 13.12.2022, GZl. BO-11234/5-2022) übermittelt. Für die Abtretung einer Teilfläche, im 
Ausmaß von 120 m², wurde ein entsprechender Beschluss seitens der Gemeinde benötigt. 
 
In der Gemeindevorstandssitzung am 02.03.2023 wurde dann dieser Beschluss gefasst und die Abtre-
tung einer Teilfläche von ca. 120 m² beschlossen. Für die Vereinigung dieser Teilfläche mit dem Grund-
stück Gp, 1110 bedarf es einer einheitlichen Bauplatzwidmung. Daher muss zuerst die Änderung des 
Flächenwidmungsplanes beschlossen werden. 
 

Die Liste Oetzer Zukunft bringt nachfolgende Anfrage ein: 
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Bgm. Ing. Hansjörg Falkner beantwortet die Fragen wie folgt: 
 
1.) Die Antwort geht aus dem geschilderten Sachverhalt hervor. 

 
2.) Die Antwort geht aus dem geschilderten Sachverhalt hervor. Die Niederschrift der Gemeindevor-

standssitzung vom 04.07.2022 wurde zudem gemäß TGO 2001 an alle Mitglieder des Gemeindera-
tes übermittelt. 
 

3.) Die Antwort geht aus dem geschilderten Sachverhalt hervor. 
 

4.) Die Baubehörde kann dazu gar nichts begründen. Die Entscheidungsgründe des Gemeindevorstan-
des habe ich soeben erläutert. 
 

5.) Ich bin der Meinung, dass die zur Verfügung gestellten Unterlagen für die Entscheidungsfindung 
ausreichen. Wir behandeln heute auch „nur“ die Änderung des Flächenwidmungsplanes und nicht 
den Verkauf oder irgendwelche baubehördliche Angelegenheiten. 

 
 
Die Liste Oetzer Zukunft bringt nachfolgenden Antrag ein: 
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Der Gemeinderat stimmt darüber ab, den Tagesordnungspunkt zu verschieben, dass sich alle 
Gemeinderäte noch einmal ausreichend informieren können. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 2 GR Danko Cvijanovic, GR Bernhard Friedle (Ersatz) 
Nein: 10  
Enthaltung: 3 GR Alexander Wolf, GV Patrick Fiegl, GR Heidi Maldoner 

 
Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Oetz gemäß § 68 Abs. 
3 Tiroler Raumordnungsgesetz 2022 – TROG 2022, LGBl. Nr. 43, idgF, den vom Planungsbüro DI 
Andreas Mark ausgearbeiteten Entwurf vom 27.09.2023, mit der Planungsnummer 214-2023-
00002, über die Änderung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Oetz im Bereich der 
Grundstücke 1110 und 1316/1 - KG 80105 Oetz durch 4 Wochen hindurch zur öffentlichen Ein-
sichtnahme aufzulegen. 
 
Der Entwurf sieht folgende Änderung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Oetz vor: 
Umwidmung 
 
Grundstück 1316/1 KG 80105 Oetz 
 
rund 122 m² 
von Freiland § 41 
in 
Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) 
 
Gleichzeitig wird gemäß § 68 Abs. 3 lit. d TROG 2022 der Beschluss über die dem Entwurf ent-
sprechende Änderung des Flächenwidmungsplanes gefasst. 
 
Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellung-
nahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle 
abgegeben wird. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 11  
Nein: -  
Enthaltung: 4 GR Alexander Wolf, GV Patrick Fiegl, GR Danko Cvijanovic, 

GR Bernhard Friedle (Ersatz) 
 

 
8) Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich der Grundstücke Gp. 1306/12 und 1307 (Einsatz-
zentrum): 
 
Sachverhalt: 
Für die geplante Errichtung des neuen Einsatzzentrums muss der Flächenwidmungsplan im Bereich der 
Grundstücke Gp. 1306/12 und 1307 geändert werden. 
 
Bgm. Ing. Hansjörg Falkner: 
Heute wurden alle Mitglieder des Gemeinderates, im Vorfeld der Sitzung, über den aktuellen Projekt-
stand informiert. Auch wenn für den geplanten Neubau des Einsatzzentrums noch nicht alle Vorausset-
zungen vorliegen, bin ich der Meinung, dass die nächsten Schritte, wie z.B. die Umwidmung, eingeleitet 
werden müssen, um diesbezüglich nicht zu viel Zeit zu verlieren. Die Möglichkeiten der Finanzierung 
und die damit zusammenhängenden Gespräche mit den Mietern werden parallel dazu geführt. 
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Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Oetz gemäß § 68 Abs. 
3 Tiroler Raumordnungsgesetz 2022 – TROG 2022, LGBl. Nr. 43, idgF, den vom Planungsbüro DI 
Andreas Mark ausgearbeiteten Entwurf vom 27.09.2023, mit der Planungsnummer 214-2023-
00001, über die Änderung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Oetz im Bereich der 
Grundstücke 2892, 1306/12 und 1307 - KG 80105 Oetz durch 4 Wochen hindurch zur öffentlichen 
Einsichtnahme aufzulegen. 
 
Der Entwurf sieht folgende Änderung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Oetz vor: 
Umwidmung 
 
Grundstück 1306/12 KG 80105 Oetz 
 
rund 575 m² 
von Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a, Festlegung Erläuterung: Tennisanlage 
in 
Vorbehaltsfläche für den Gemeinbedarf § 52, Festlegung des Verwendungszwecks, Festlegung 
Erläuterung: Einsatzzentrum, Arztpraxen, Therapieräumlichkeiten und Wohnungen im Gesamt-
ausmaß von max. 70 m² Wohnnutzfläche 
 
sowie 
 
rund 50 m² 
von Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a, Festlegung Erläuterung: Tennisanlage 
in 
Freiland § 41 
 
weiters Grundstück 1307 KG 80105 Oetz 
 
rund 4533 m² 
von Freiland § 41 
in 
Vorbehaltsfläche für den Gemeinbedarf § 52, Festlegung des Verwendungszwecks, Festlegung 
Erläuterung: Einsatzzentrum, Arztpraxen, Therapieräumlichkeiten und Wohnungen im Gesamt-
ausmaß von max. 70 m² Wohnnutzfläche 
 
Gleichzeitig wird gemäß § 68 Abs. 3 lit. d TROG 2022 der Beschluss über die dem Entwurf ent-
sprechende Änderung des Flächenwidmungsplanes gefasst. 
 
Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellung-
nahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle 
abgegeben wird. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 10  
Nein: -  
Enthaltung: 5 GR Alexander Wolf, GV Patrick Fiegl, GR Danko Cvijanovic, 

GR Heidi Maldoner, GR Bernhard Friedle (Ersatz) 
 

 
9) Erlassung eines Bebauungsplanes im Bereich der Grundstücke Gp. 1306/12 und 1307 (Einsatzzent-
rum): 
 
Sachverhalt: 
Für die geplante Errichtung des neuen Einsatzzentrums auf den Grundstücken Gp, 1306/12 und 1307 
muss ein Bebauungsplan erlassen werden. 
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Der Vorsitzende erläutert die Festlegungen des ausgearbeiteten Bebauungsplanes. 
 
Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Oetz  gemäß § 64 Abs. 
1 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2022 - TROG 2022, LGBl. Nr. 43, den vom Planungsbüro DI 
Andreas Mark ausgearbeiteten Entwurf über die Erlassung eines Bebauungsplanes vom 
20.09.2023, Nr. OE-4719-BP-EZ, im Bereich der Grundstücke Gp. 1306/12 und 1307 (Einsatzzent-
rum Oetz) – KG Oetz, durch vier Wochen hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. 
 
Gleichzeitig wird gemäß § 64 Abs. 4 - TROG 2022 der Beschluss über die Erlassung des gegen-
ständlichen Bebauungsplanes und des ergänzenden Bebauungsplanes gefasst. 
 
Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahme-
frist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgege-
ben wird. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 10  
Nein: -  
Enthaltung: 5 GR Alexander Wolf, GV Patrick Fiegl, GR Danko Cvijanovic, 

GR Heidi Maldoner, GR Bernhard Friedle (Ersatz) 
 
10) Beschluss des Raumordnungsvertrages, abgeschlossen zwischen der Gemeinde Oetz und der TIB 
Tiroler Immobilien und Bauträger GmbH: 
 
Sachverhalt: 
Die TIB Tiroler Immobilien und Bauträger GmbH hat die beiden, als gemischtes Wohngebiet gewidmeten 
Grundstücke, Gp. 145/1 und 145/3 käuflich erworben. Mit dem Raumplaner der Gemeinde Oetz wurden 
nachfolgende Vorgaben für eine mögliche Bebauung ausgearbeitet: 
 
„Die Bebauungsplanung orientiert sich dabei bzgl. der Höhenentwicklung, an der Umgebungsbebauung. 
Es werden 2 - max. 3 oberirdische Geschosse als raumordnerisch vertretbar angesehen, wobei bei 2 
Geschossen die Ausbildung eines Dachgeschosses, bei 3 Geschossen aber kein Dachgeschoss mehr 
für zulässig erklärt wird. Diese Höhenentwicklung wird durch entsprechende höchstzulässige Gebäude-
punkte gesteuert, die auch auf die Dachform Bedacht nehmen. Die Abstände baulicher Anlagen zur  
L 237 (Kühtaistraße) sind mit dem Straßenverwalter abzustimmen. Zu den übrigen Grundstücken sind 
die gesetzlichen Mindestabstände einzuhalten. (gem. gemischtem Wohngebiet 0,6 fache der Höhe, 
mind. 4 m) 
 
Die Dichtheit der Bebauung wird durch eine maximal mögliche Höchstnutzflächendichte von 0,4 gem.  
§ 61 Abs.5 TROG 2016 idgF begrenzt. Eine darüberhinausgehende Dichteerhöhung kann aus raumpla-
nungsfachlicher Sicht nur bei Vorliegen eines wesentlichen öffentlichen Interesses zugesagt werden. 
Zum Nachweis eines wesentlichen öffentlichen Interesses können entsprechend konkrete Vorschläge an 
die Gemeinde erbracht werden, die sich an der Widmung gemischtes Wohngebiet orientieren müssen. 
Im Rahmen der Erlassung des Bebauungsplanes wird, falls ein solches wesentliches öffentliches Inte-
resse erkannt werden kann, die Umsetzung dieser Begründung und unabhängig davon auch die wid-
mungsgemäße Verwendung des Grundstückes und der darauf möglichen baulichen Anlagen durch An-
wendung der Vertragsraumordnung sichergestellt.“ 
 
Schlussendlich wurde mit der TIB Tiroler Immobilien und Bauträger GmbH ausverhandelt, dass einer 
Dichteerhöhung auf eine Nutzflächendichte von 0,6 gemäß § 61 Abs. 5 - TROG 2016 zugestimmt wer-
den kann, wenn 50 % der Wohnungen gemäß den geltenden Wohnbauförderungskriterien errichtet wer-
den und der Gemeinde Oetz in weiterer Folge ein Vergaberecht für diese Wohnungen eingeräumt wird. 
Zur Sicherstellung dieser Punkte wurde ein Raumordnungsvertrag ausgearbeitet. 
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Der Vorsitzende erläutert die Details des vorliegenden Raumordnungsvertrages.  
 
Die Liste Oetzer Zukunft bringt nachfolgende, schriftliche Anfrage ein: 
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Bgm. Ing. Hansjörg Falkner beantwortet die Fragen, wie folgt: 
 
 Mir ist nicht bekannt, dass die Tiroler Immobilien und Bauträger GmbH ein Teil dieses 

Firmennetzwerkes ist. Ich glaube auch nicht, dass diese Information für die Beschlussfassung 
relevant ist. 
 

 Im Wissen, dass die Finanzierbarkeit eines solchen Projektes mittlerweile für jeden Bauträger eine 
große Herauforderung darstellt, ist die Errichtung von 50% der Wohnungen, gemäß den Kriterien 
der Wohnbauförderung, ein sehr guter Kompromis. Die gemeinnützige Wohnbaugesellschaft WE 
Tirol hat bereits vor einigen Jahren 1 Wohnblock im Bereich des ehemaligen TIWAG-Areals mit 
freifinanzierten Wohnungen errichten müssen, weil sonst die Vorgaben der Wohnbauförderung für 
die anderen Wohnungen nicht eingehalten werden hätten können. Wir dürfen auch nicht vergessen, 
dass es sich bei den gegenständlichen Grundstücken um bereits gewidmetes Bauland handelt. Falls 
dem Bauträger eine Nutzflächendichte von 0,4 zugestanden wird, könnten ca. 10-11 Wohnungen 
errichtet und diese, ohne jegliches Mitspracherecht der Gemeinde, am freien Markt veräußert 
werden. 
Daher bin ich der Meinung, dass die Errichtung von 8 wohnbaugeförderten Wohnungen und die 
Vergabe durch die Gemeinde Oetz, eine sehr gute Lösung darstellt. Für alle 16 Wohnungen gilt 
selbstverständlich das Verbot für die Errichtung von Freizeitwohnsitzen, d.h., dass in allen 
Wohnungen Hauptwohnsitze begründet werden müssen. 
   

 Über die Größe der Wohnungen kann auch noch einmal diskutiert werden. Wir werden den Bedarf 
im Zuge des Vergabeverfahrens prüfen. Große Wohnungen sind für junge Familien aufgrund der 
hohen Zinsen und den aktuellen Vorgaben bei der Kreditvergabe eventuell sehr schwer zu 
finanzieren. Der Raumordnungsvertrag müsste in diesem Fall noch einmal adaptiert werden. 
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 Das ist uns bekannt, da sich das gesamte Gemeindegebiet, ja sogar das ganze Ötztal in diesem 
Radonschutzgebeit befindet. In allen Baubescheiden der Gemeinde wird dezidiert darauf 
hingewiesen und die Umsetzung der technischen Vorsorgemaßnahmen vorgeschrieben. 
 

 Der Raumplaner hat die verkehrstechnische Erschließung geprüft. Ein separates Verkehrsgutachten 
wurde nicht in Auftrag gegeben. Die ausgewiesenen Parkplätze entsprechen den Vorgaben gemäß 
der Stellplatzverordnung der Gemeinde bzw. der Höchststellplatzverordnung des Landes.  
 

 Darüber wird sich der Bauwerber in Abstimmung mit der Gemeinde zu einem späteren Zeitpunkt 
Gedanken machen müssen. Das Grundstück ist während der Bauphase von 2 Seiten aus zu 
erreichen. Zu den Grundstücksgrenzen weist die Tiefgarage genügend Abstand auf, um möglichst 
keinen Fremdgrund in Anspruch nehmen zu müssen. 
 

 Im Zuge des Bauverfahrens werden alle Nachbarn informiert. Im Baubescheid wird auch eine 
Beweissicherung der umliegenden Liegenschaften, als hochbautechnische Auflage, angeführt sein. 
Sollten Schäden durch die Bauführung auftreten, haftet der Bauwerber bzw. die beauftragte Firma 
dafür.  
 

 Das Beispiel in St. Georgen ist mir nicht bekannt. Die Festlegungen wurden im Zuge der 
Fortschreibungen des örtlichen Raumordnungskonzeptes vom Raumplaner definiert und in weiterer 
Folge von der Bau- und Raumordnungsabteilung geprüft.  
 

 Bei dem geplanten Objekt wurde auf die Größe der umliegenden Gebäude Bezug genommen. Die 
Aufstellung der Oetzer Zukunft verdeutlicht die Ambitionen bei diesem Projekt, möglichst viele 
Wohnungen (50 %) zu den Wohnbauförderungskriterinen, durch die Gemeinde vergeben zu 
können. 
Bei der Dichtevorgabe wird auf die Situierung des Objekts Rücksicht genommen. Im Ortszentrum 
kann aufgrund der Umgebungsbebauung auch eine höhere Dichte zugelassen werden. In den 
Randbereichen des Dorfes kommt es in der Regel zu niedereren Vorgaben, was die Baudichten 
betrifft. Das hat aber nichts mit den unterschiedlichen Antragstellern zu tun.  

 
Der Gemeinderat beschließt den Raumordnungsvertrag, abgeschlossen zwischen der TIB Tiroler 
Immobilien und Bauträger GmbH und der Gemeinde Oetz. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 10  
Nein: -  
Enthaltung: 5 GR Alexander Wolf, GV Patrick Fiegl, GR Danko Cvijanovic, 

GR Heidi Maldoner, GR Bernhard Friedle (Ersatz) 
 

 
11) Erlassung eines Bebauungsplanes im Bereich der Grundstücke Gp. 145/1 und 145/3 (Oberfeldweg): 
 
Sachverhalt: 
Wie bereits berichtet, hat die TIB Tiroler Immobilien und Bauträger GmbH die beiden Grundstücke Gp. 
145/1 und 145/3 (gemischtes Wohngebiet) käuflich erworben. Aufgrund der Größe der Grundstücke ist 
gemäß gültigem, örtlichen Raumordnungskonzept die Erlassung eines Bebauungsplanes verpflichtend 
vorgeschrieben. In Absprache mit dem Raumplaner wurden die Festlegungen für eine mögliche Bebau-
ung ausgearbeitet. Für die Sicherstellung der widmungsgemäßen Verwendung bzw. des Vergaberech-
tes von 50 % der Wohnungen durch die Gemeinde Oetz, welche gemäß den Wohnbauförderungsrichtli-
nien errichtet werden müssen, wurde zudem ein Raumordnungsvertrag ausgearbeitet. 
 
Der Vorsitzende erläutert die einzelnen Festlegungen des Bebauungsplanes. 
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Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Oetz  gemäß  
§ 64 Abs. 1 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2022 - TROG 2022, LGBl. Nr. 43, den von DI An-
dreas Mark ausgearbeiteten Entwurf über die Erlassung eines Bebauungsplanes vom 20.09.2023, 
Nr. OE-4773-BP-KS, im Bereich der Grundstücke Gp. 145/1 und 145/3 – KG Oetz, durch vier Wo-
chen hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. 
 
Gleichzeitig wird gemäß § 64 Abs. 4 - TROG 2022 der Beschluss über die Erlassung des gegen-
ständlichen Bebauungsplanes gefasst. 
 
Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahme-
frist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgege-
ben wird. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 10  
Nein: -  
Enthaltung: 5 GR Alexander Wolf, GV Patrick Fiegl, GR Danko Cvijanovic, 

GR Heidi Maldoner, GR Bernhard Friedle (Ersatz) 
 

 

12) Verkauf einer Teilfläche des Grundstückes Gp. 2781/6 (öffentliches Gut/Oetzerau) an Florian 
Krabichler: 
 
Sachverhalt: 
Ewald Tangl beabsichtigt den Zu- und Umbau diverser Gebäude auf den Grundstücken .239, .240, .239 
etc.. Aus diesem Grund sollen auch mehrere Änderungen von Grundstücksgrenzen durchgeführt wer-
den. Davon betroffen ist ein kleines Teilstück von ca. 2 m², welches vom Grundstück Gp. 2781/6 abge-
trennt und mit dem Grundstück Gp. 1597 (Florian Krabichler) vereinigt werden soll. 
 
Bgm. Ing. Hansjörg Falkner: 
Durch die Abtretung dieser Teilfläche wäre es für Florian Krabichler möglich einen Autoabstellplatz in 
diesem Bereich zu errichten. Für die öffentliche Verkehrsfläche hat diese Vorgehensweise keine negati-
ve Auswirkung.  
 
Für die Bestimmung des Verkaufspreises wird die geltende Punkteregelung der Gemeinde für Arrondie-
rungsflächen herangezogen: 
 
2 m² x 15 Punkte x 5 ,- € = 150,- € 
 
Der Gemeinderat beschließt die Abtretung einer Teilfläche des Grundstückes 2781/6 (öffentliches 
Gut) von ca. 2,00 m² an Florian Krabichler. Gleichzeitig wird die Entwidmung aus dem öffentli-
chen Gut beschlossen.   
 

Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 15  
Nein: -  
Enthaltung: -  

  
 

13) Vergabe des Auftrages für die Errichtung einer PV-Anlage auf dem Dach der Mittelschule Oetz: 
 
Sachverhalt: 
Das Dach der Mittelschule wurde mittlerweile saniert. Wie im Budget 2023 bereits berücksichtigt, soll 
auch eine PV-Anlage auf dieser Fläche montiert werden. 5 Firmen wurden eingeladen ein Angebot ab-
zugeben, 4 Firmen (Elektro Hackl, SSP Solarprofi GmbH, Enerix und Elektro Optimal) haben diese Mög-
lichkeit genutzt. 



Seite 27 von 49 

Das beste Angebot wurde von der Fa. Elektro Hackl gestellt. 
 
Angebotssumme  €   28.042,00 (netto) 
 
Bgm. Ing. Hansjörg Falkner: 
Die Sanierung des Daches konnte kostengünstiger umgesetzt werden, weil der Großteil der Arbeiten 
von den Bauhofmitarbeitern ausgeführt wurde. Auch der Preis für die PV-Anlage liegt unter den Schätz-
kosten. In diesem Zuge werden wir uns auch intensiver mit Thema „Energiegemeinschaften“ auseinan-
dersetzen, weil die PV-Anlage in der Schule im Sommer nicht sehr effizient genutzt werden kann, der 
Strom aber in anderen Einrichtungen sehr wohl gebraucht wird. 
 
Der Gemeinderat beschließt den Auftrag für die Errichtung einer PV-Anlage, auf dem Dach der 
Mittelschule, an die Fa. Elektro Hackl (Oetz) zu vergeben. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 15  
Nein: -  
Enthaltung: -  

 

 
14) Vergabe des Auftrages für die Errichtung des Forstweges "Riedeben": 
 
Sachverhalt: 
Durch das Schadholzereignis im Dezember 2020 kam es im Bereich des „Schölleberges“ zu einem grö-
ßeren Schadholzanfall. Trotz der Aufarbeitung des Schadholzes im darauffolgenden Jahr, musste das 
Holz aufgrund der fehlenden Erschließung teilweise vor Ort belassen werden. Dies wiederum führte zu 
einer gravierenden Borkenkäfersituation im Jahr 2022. Diese Gesamtsituation erfordert die möglichst 
rasche Umsetzung eines Forststraßenprojektes. Durch die Errichtung eines solchen Weges sollen einer-
seits die notwendigen Maßnahmen für die Bekämpfung des Borkenkäfers in dem betroffenen Schutz-
waldkomplex gesetzt werden können, andererseits wird der Wildbach- und Lawinenverbauung dadurch 
ermöglicht, dringend erforderliche Sanierungsmaßnahmen, der im Ederbach vorhandenen Konsolidie-
rungssperren durchzuführen. Nur durch das Vorliegen der Basiserschließung kann langfristig die 
zweckmäßige Schutzwalderhaltung bzw. –bewirtschaftung sichergestellt werden. 
Für die Errichtung der Forststraße wurde von der Bezirksforstinspektion ein Projekt ausgearbeitet und 
die Leistungen entsprechend ausgeschrieben.  
 
5 Firmen haben ein Angebot für die ausgeschriebenen Arbeiten abgegeben: 
 
1.)  Roland Holzknecht GmbH / Längenfeld                      € 169.749,80 (netto) 100 % 
2.)  Erdbau Thurnes / Umhausen € 197.341,50 (netto) 116,25 % 
3.)  Leitner Huber / Haiming € 213.131,37 (netto) 125,56 % 
4.)  Fiegl Tiefbau GmbH / Ötztal-BHF € 279.506,98 (netto) 164,66 % 
5.)  Österr. Bundesforste AG € 290.058,00 (netto) 170,87 %   
 
Bgm. Ing. Hansjörg Falkner: 
Falls es die Witterung zulässt, wäre der Baubeginn noch im Oktober 2023 geplant. Da der Bereich sehr 
sonnig ist, können die Arbeiten teilweise auch im Winter ausgeführt werden. Bei den angeführten Ange-
botssummen sind die Regieleistungen noch nicht berücksichtigt. Aber auch diese Leistungsgruppe hat 
die Fa. Holzknecht am günstigsten angeboten. 
 
Die gesamten Förderungen lassen sich noch nicht genau beziffern. Eine mündliche Förderzusage für 
50% der Kosten hat es bereits gegeben. Ich hoffe, dass wir schlussendlich auf eine Förderquote von 60 
– 65% kommen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Waldbesitzer, welche von diesem 
Forstweg direkt profitieren, auch einen Beitrag leisten müssen.  
 



Seite 28 von 49 

GR Alexander Wolf: 
Wer stellt die Fördermittel? 
 
Bgm. Ing. Hansjörg Falkner: 
Die Fördermittel werden von Bund und Land zur Verfügung gestellt. 
 
Der Gemeinderat beschließt den Auftrag für die Errichtung des Forstweges „Riedeben“ an die  
Fa. Holzknecht – Längenfeld zu vergeben. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 15  
Nein: -  
Enthaltung: -  

 

 
15) Vergabe des Auftrages für die Sanierungsarbeiten der Wasserfassung "Issbrunnenquelle": 
 
Sachverhalt: 
Aufgrund einer Verkeimung musste das Wasser aus der Issbrunnenquelle ausgeleitet werden. Da die 
Schüttung dieser Quelle jedoch für die Trinkwasserversorgung im Winter sehr wichtig wäre, soll die 
Wasserfassung saniert werden. Dadurch könnten zukünftig Kosten eingespart werden, weil weniger 
Trinkwasser aus dem Tiefbrunnen gepumpt werden müsste. Zur Abdeckung der Kosten wurden bereits 
Förderungen beantragt. Eine mündliche Zusage, für Fördermittel aus dem Gemeindeausgleichsfonds 
liegt vor. Die endgültige Höhe der Förderungen ist derzeit noch nicht bekannt. 
 
Bgm. Ing. Hansjörg Falkner: 
Ich habe mittlerweile eine Zusage für eine Bedarfszuweisung in der Höhe von € 15.000,- erhalten. In 
Zusammenarbeit mit Ing. Michael Nagele sind wir gerade dabei, ein Projekt für eine wasserrechtliche 
Bewilligung auszuarbeiten. Dadurch kann bei Land und Bund eine weitere Förderung von 25% der Kos-
ten in Anspruch genommen werden. Der Restbetrag ist von der Gemeinde zu finanzieren. Dazu sind wir 
auch in der Lage. Die Einleitung dieses Wassers in das Trinkwassernetz der Gemeinde wäre sehr wich-
tig. 
 
Der Gemeinderat beschließt den Auftrag für die Sanierungsarbeiten der Wasserfassung „Iss-
brunnenquelle“ an die Fa. Erdbau Thurnes / Umhausen (Angebotssumme € 36.136,- / netto) zu 
vergeben.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 15  
Nein: -  
Enthaltung: -  

 

 
16) Beratung über die weitere Vorgehensweise, betreffend die Wassergenossenschaft Piburg: 
 
Sachverhalt: 
Bisher hat die „Wassergenossenschaft Piburg“ die Wasserversorgung in Piburg sichergestellt. Trotz der 
Installation einer UV-Anlage treten bei Starkregenereignissen jedoch immer wieder Trübungen des 
Trinkwassers auf. Aus diesem Grund muss nun auch die Quellfassung saniert werden. Die Kosten dafür 
werden mit ca. 25.000,- € bis 30.000,- beziffert.  Der Kassastand der Wassergenossenschaft weist mit 
18.06.2023 eine Gesamtschuld von € 44.621,11 auf. Da die Einnahmen aus dem Wasserzins langfristig 
nicht ausreichen, um diese Kosten bzw. die Kosten für neue Investitionen abzudecken, hat der Obmann 
nun mit dem Bürgermeister Kontakt aufgenommen, um die Möglichkeit einer Übernahme der Wasser-
versorgungsanlage durch die Gemeinde Oetz prüfen zu lassen. 
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GR Ferdinand Plattner (Ersatz): 
Ich möchte in meiner Funktion als Obmann der Wassergenossenschaft die Situation kurz schildern. Wie 
unser Bürgermeister bereits erläutert hat, kann die Wassergenossenschaft Piburg die erforderlichen In-
vestitionen für die Instandhaltung der Trinkwasserversorgung, mit den laufenden Einnahmen nicht mehr 
abdecken. Wir waren immer sehr stolz auf unser Trinkwasser, haben aber in der Vollversammlung am 
18.06.2023 schweren Herzens die Entscheidung getroffen, unsere gesamte Anlage der Gemeinde zu 
übergeben, falls es zu einer entsprechenden Beschlussfassung im Gemeinderat kommt. Obwohl die 
Einnahmen aus dem Wasserzins überschaubar sind, wären wir in der Lage die letzten Investitionen, wie 
z.B. die UV-Anlage, auch zu finanzieren. Es stehen allerdings schon wieder neue Investitionen, wie die 
Sanierung der Quellfassung, an. Diese Kosten übersteigen leider unser Budget. Daher sind wir mit unse-
rem Anliegen nun an den Bürgermeister herangetreten.        
 
Bgm. Ing. Hansjörg Falkner: 
In Wahrheit stellt sich die Situation für die Gemeinde ähnlich dar. Wenn man die laufenden Einnahmen 
den erforderlichen Investitionen gegenüberstellt, wird man auch nicht immer eine Kostendeckung erzie-
len können. Aufgrund der Vielzahl an Haushalten ist es für uns natürlich leichter die Trinkwasserversor-
gung sicherzustellen. 
 
Die Liste Oetzer Zukunft bringt folgende Anfrage ein: 
 
Anfrage § 42 (1) TOP 16 
eingebracht von der Liste Oetzer Zukunft   
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Der Vorsitzende beantwortet die Fragen wie folgt: 
 
1.) Der Obmann der Wassergenossenschaft ist Ferdinand Plattner. Alle Eigentümer eines Wohnhauses 

bzw. all jene, die einen Betrieb führen, sind Mitglieder dieser Genossenschaft. Die Gemeinde Oetz 
ist seit ca. 2010 auch Mitglied. 
 

2.) Die Genossenschaft hat in den vergangenen Jahren immer positiv gewirtschaftet. Aufgrund der In-
vestitionen in den letzten Jahren ist die Situation sehr angespannt. Die genauen Zahlen und Fakten 
können jederzeit offengelegt werden.  
 

3.) Die Wasserbenützungsgebühren in Oetz und Piburg sind ident. Aufgrund diverser Umstände, wie 
Corona oder die gestiegenen Lebenserhaltungskosten wurden diese Gebühren in den letzten Jah-
ren auch nicht angehoben bzw. wurde diese lediglich auf die Vorgaben abgestimmt, um die ent-
sprechenden Förderungen abrufen zu können. 
 

4.) Über die finanzielle Situation haben wir bereits informiert. Die Baubehörde hat damit nichts zu tun. 
Ferdinand Plattner informiert zudem, dass die Wassergenossenschaft den Regulatorien der Behör-
de unterliegt und es diesbezüglich natürlich auch Kontrollen gegeben hat. 
 

5.) a.) Die Gründe für eine Übernahme wurden bereits ausrechend erläutert. 
b.) Alle Anlagenteile sind wasserrechtlich bewilligt. Diese sollen komplett, zusammen mit  
     allen Berechtigungen übernommen werden.  
c.) Die Gründe dafür wurden auch schon mehrfach erläutert. 
 

6.) Ich habe diesbezüglich nichts verweigert. Alle, für die Entscheidungsfindung maßgeblichen, Infor-
mationen liegen vor. Die eingeforderten Unterlagen stehen mit der heutigen Beschlussfassung in 
keinem Zusammenhang.      

 
Die Liste Oetzer Zukunft bringt folgenden Antrag ein: 
 
Antrag gemäß § 41 (2) idgF TGO zum TO 16 
eingebracht von der Liste Oetzer Zukunft   
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Der Gemneinderat stimmt darüber ab, den aktuellen Tagesordnungspunkt zu verschieben.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 2 GR Danko Cvijanovic, GR Bernhard Friedle (Ersatz) 
Nein: 9  
Enthaltung: 4 GR Alexander Wolf, GV Patrick Fiegl, GR Heidi Maldoner, 

GR Ferdinand Plattner (Ersatz /Befangenheit) 
 

 
Der Gemeinderat erklärt sich bereit sämtliche Anlagenteile und Verbindlichkeiten der Wasserge-
nossenschaft Piburg zu übernehmen, wenn die erforderlichen Beschlüsse und Genehmigungen 
dafür vorliegen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 12  
Nein: -  
Enthaltung: 3 GR Danko Cvijanovic, GR Bernhard Friedle (Ersatz) 

GR Ferdinand Plattner (Ersatz/Befangenheit) 
 

 
17) Behandlung des Ansuchens der Flugschule "FlyAirea Tirol GmbH" für die Eintragung von schu-
lungsgeeigneten Startplätzen auf den Grundstücken Gp. 2738/1 und 2740/1 (GGAG Oetzerau) beim 
österreichischen Aeroclub: 
 
Sachverhalt: 
Die Flugschule FlyAirea Tirol GmbH (Sebastian Siller & Emanul Meier), Habichen 43, 6433 Oetz hat bei 
der Agrargemeinschaft Oetzerau um die Zustimmung für die Benützung von 2 schulungsgeeigneten 
Startplätzen im Bereich der Mittelstation (Gp. 2738/1) und in Hochoetz (Gp. 2740/1) angesucht. Diese 
Startgelände sollen in weiterer Folge für die Paragleitflugschule beim österreichischen Aeroclub einge-
tragen werden. Für diese Eintragung bedarf es der Zustimmung (Überlassungsvereinbarung) durch den 
Grundstückseigentümer. Die Begutachtung und Zulassung erfolgt durch einen Beauftragten des ÖAeC 
(Österreichischer Aero Club).  
Der Hänge- und Paragleiterclub Oetz sieht die Bestrebungen der FlyAirea GmbH allerdings sehr kritisch. 
Einerseits wird auf die schwierigen Verhältnisse (Thermik, Liftseile, Stromleitungen etc.) hingewiesen, 
andererseits wird befürchtet, dass man die betroffenen Landwirte bzw. Nachbarn aufgrund der erhöhten 
Frequenz, im Start- und Landebereich verärgern würde. Das gegenständliche Ansuchen bezieht sich nur 
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auf die beiden Startplätze. Für die Landungen auf dem Grundstück Gp. 1296 (Gries / Jäger Nikolaus) 
liegt bereits die schriftliche Zustimmung des Grundeigentümers vor. 
 
Bgm. Ing. Hansjörg Falkner: 
Vorab möchte ich berichtigen, dass sich nur das Grundstück 2740/1 im Besitz der GGAG Oetzerau be-
findet. Das Grundstück 2738/1 gehört den Fraktionen Dorf Ötz, Ötzermühl, Höfl, Ötzerberg, Habichen. 
Heute ist zudem noch eine weitere Stellungnahme des Hänge- und Paragleiterclubs Oetz eingelangt, 
welche ich euch bereits per email zur Kenntnis weitergeleitet habe. Der Antrag der „FlyAirea Tirol 
GmbH“ wurde bereits im Gemeindevorstand behandelt. Die Beschlussfassung wurde allerdings vertagt. 
Erst bei Bekanntgabe der Landeplätze bzw. einer positiven Beurteilung durch den österreichischen Ae-
roclub wollte man noch einmal über das Ansuchen diskutieren. Mittlerweile liegt eine Zustimmung des 
Grundeigentümers für den Landeplatz vor. Der österreichische Aeroclub wird aber erst eine Stellung-
nahme abgeben, wenn auch die Zustimmung seitens des Grundeigentümers für die Startplätze vorliegt.  
 
Der Vorsitzende verliest den Antrag der „FlyAirea Tirol GmbH“ und die beiden Stellungnahmen des 
„Hänge- und Paragleiterclubs Oetz“ dazu.  
 
Bgm. Ing. Hansjörg Falkner: 
Ich kann nicht beurteilen, ob die gegenständlichen Bereiche als Startplätze für eine Flugschule geeignet 
sind oder nicht. Da es aber ohnehin einer Prüfung bzw. einer Genehmigung durch die Behörde (österrei-
chischer Aeroclub – ÖAeC) bedarf, kann aus meiner Sicht die Zustimmung seitens des Grundeigentü-
mers erteilt werden. Falls es zu keiner Genehmigung durch den ÖAeC kommt, ist die Sache erledigt. 
Falls das Gelände für geeignet befunden wird, müssen allerdings noch diverse Rahmendbedingungen 
(Zufahrt, Parken etc.) mit der Flugschule fixiert werden.  
 
GR Bernhard Friedle (Ersatz): 
Ich habe mich aus aktuellem Anlass mit diesem Thema befasst. Die Regelung dazu findet man im Zivil-
luftfahrtsgesetz unter § 70 Abs. 1. Daraus geht hervor, dass die Bezirksstellen für die Prüfung des Ge-
ländes zuständig sind. Vielleicht kann man diesbezüglich bei der BH Imst nachfragen. 
 
GV Patrick Fiegl: 
Ich habe heute noch mit beiden Parteien gesprochen. Ich verstehe die Argumente beider Seiten. 
 
Der Vorsitzende erteilt den anwesenden Vertretern der FlyAirea Tirol GmbH bzw. des Hänge- und Para-
gleiterclubs Oetz das Wort. Diese erläutern noch einmal ihre Argumente.   
 
GR Bernhard Prantl: 
Ich möchte ergänzen, dass diese Sportart auch ein hohes Gefahrenpotenzial mit sich bringt. Für die Ein-
satzkräfte der Bergrettung und Feuerwehr darf es durch den Schulungsbetrieb nicht zu zusätzlichen 
Einsätzen kommen. Auch diesen Punkt gilt es bei unserer Entscheidung zu berücksichtigen.    
 
GV Michael Amprosi: 
Ich möchte diesbezüglich nichts verhindern. Aus meiner Sicht sollte das Ansuchen noch einmal behan-
delt werden, wenn das Gutachten dann vorliegt.  
 
GR Mathias Speckle: 
Für die Behörde wird die Zustimmung des Grundeigentümers eine Grundvoraussetzung sein.  Davor 
werden solche Anträge gar nicht behandelt. 
 
GR Ferdinand Plattner (Ersatz): 
Ist es wirklich nicht möglich, dass ein bestehender Landeplatz mehrfach genutzt wird? Muss für die 
Flugschule eine weitere, landwirtschaftliche Fläche in Anspruch genommen werden?  
 
Bgm. Ing. Hansjörg Falkner: 
Vorerst liegt dafür die Zustimmung von Nikolaus Jäger vor. Um alternative Möglichkeiten zu prüfen, 
müssten noch weitere Gespräche geführt werden. 
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Der Gemeinderat erteilt seine grundsätzliche Zustimmung für die Nutzung der beiden Startplätze. 
Falls es zu einer positiven Beurteilung durch den ÖAeC kommt, wird der Gemeinderat dieses 
Ansuchen noch einmal behandeln und die Rahmenbedingungen fixieren.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 14  
Nein: -  
Enthaltung: 1 GR Bernhard Prantl 

 

 
18) Beschluss des Friedhofspachtvertrages, abgeschlossen zwischen der röm. kath. Pfarrkirche und der 
Gemeinde Oetz: 
 
Sachverhalt: 
Die Diözese Innsbruck hat die Gemeinde Oetz aufmerksam gemacht, dass der Friedhof auf der Gp. 16, 
im Eigentum der röm.-kath. Pfarrkirche Oetz, von der Gemeinde Oetz ohne vertragliche Grundlage ver-
waltet wird. Diesbezüglich wurde dann im Anschluss ein Mustervertrag von der Diözese übermittelt. Die-
ser wird mit allen Gemeinden, die einen Pfarrfriedhof verwalten, abgeschlossen. Dieser Friedhofspacht-
vertrag soll zur beidseitigen Rechtssicherheit abgeschlossen werden. Die einzelnen Punkte des Vertrags 
sind noch verhandelbar. 
Der ordnungsgemäß unterfertigte Originalvertrag samt Beilagen (Lageplan, Friedhofsordnung) ist in wei-
terer Folge zur kirchenaufsichtsbehördlichen Genehmigung der Diözese Innsbruck zu retournieren, da er 
erst dadurch Gültigkeit erlangt. 
 
Bgm. Ing. Hansjörg Falkner: 
Die Zusammenarbeit von Diözese, Gemeinde und Pfarrkirchenrat funktioniert mittlerweile wieder sehr 
gut. In der Vergangenheit war dies leider nicht immer der Fall. Einige Mandatare werden sich noch an 
die Probleme bei der Errichtung des WC´s beim Friedhof erinnern. Aus meiner Sicht spricht aber nichts 
gegen die Unterzeichnung des vorliegenden Vertrages. 
 
Der Gemeinderat beschließt den Friedhofspachtvertrag, abgeschlossen zwischen der röm. kath. 
Pfarrkirche und der Gemeinde Oetz. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 15  
Nein: -  
Enthaltung: -  

 

 
19) Neufestlegung der Hektarsätze für die Waldumlage ab dem Jahr 2024: 
 
Sachverhalt: 
Die Landeregierung hat per Verordnung vom 05.09.2023 die einheitlichen Hektarsätze als Grundlage für 
die Erhebung der Umlage zur teilweisen Deckung des jährlichen Personal- und Sachaufwandes für die 
Gemeindewaldaufseher wie folgt festgelegt: 
 

a) für Wirtschaftswald………………26,90 Euro 
 b) für Schutzwald im Ertrag………..13,45 Euro 
 c) für Teilwald im Ertrag……………20,17 Euro  
 
Auf Basis dieser Verordnung muss auch die Verordnung der Gemeinde Oetz adaptiert werden. 
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Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Oetz vom 27.09.2023 über die Festsetzung einer 
Waldumlage  
 
Aufgrund des § 10 Abs. 1 der Tiroler Waldordnung 2005, LGBl. Nr. 55, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 
80/2020, wird zur teilwesen Deckung des jährlichen Personal- und Sachaufwandes für die Gemeinde-
waldaufseher verordnet:  

§ 1 
Waldumlage, Umlagesatz 

 
Die Gemeinde Oetz erhebt eine Waldumlage und legt den Umlagesatz einheitlich für die Waldkategorien 
Wirtschaftswald, Schutzwald im Ertrag und Teilwald im Ertrag mit 100 v.H. (100 Prozent) der von der 
Tiroler Landesregierung mit Verordnung vom 5. September 2023, Vbl. Tirol Nr. 89/2023, festgelegten 
Hektarsätze fest.  
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2024 in Kraft.  
 
Angeschlagen am:  
Abgenommen am:  
 
Für den Gemeinderat:  
Der Bürgermeister 
 
Der Gemeinderat beschließt die Verordnung über die Festsetzung einer Waldumlage, gemäß der 
von der Tiroler Landesregierung mit Verordnung vom 05. September 2023, Vbl. Tirol Nr. 89/2023, 
festgelegten Hektarsätze. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 15  
Nein: -  
Enthaltung: -  

 

 
20) Anpassung der Kosten für das Mittagessen im Kindergarten bzw. der Volks- und Mittelschule: 
 
Sachverhalt: 
Die Menüservice Mohr GmbH liefert das Mittagessen für die Kinder in der Kinderkrippe, im Kindergarten 
und der Volks- bzw. Mittelschule. Aufgrund der anhaltenden Teuerung musste diese Firma nun auch 
eine Preisanpassung vornehmen. Aus dem Begleitschreiben des Geschäftsführers heißt es: 
 
„….Wie Sie sicher wissen, bewegt sich die Inflation leider nach wie vor nahe der 10% Marke.  
Wir haben uns im Sinne der guten Zusammenarbeit mit Ihrem geschätzten Haus dazu entschlossen, die 
Preise trotzdem lediglich um 3,9% zu indexieren und hoffen damit einen aktiven Beitrag zum Durchbre-
chen der Preisspirale zu setzen…..“ 
 
Um diese Mehrkosten seitens der Gemeinde abdecken zu können, ist eine Anpassung der aktuellen 
Gebührenordnung erforderlich: 

Kinderbetreuung 
Artikel XV 

 
derzeit: Mittagstisch pro Mahlzeit 

(Kinderkrippe/Kindergarten/Volks- bzw. Mittelschule) EUR 4,50 (brutto) 
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Anpassung: Mittagstisch pro Mahlzeit 
 Kinderkrippe und Kindergarten (380 g)   EUR 4,70 (brutto) 
 Volks- bzw. Mittelschule (450 g)    EUR 5,70 (brutto)  
 
Die Liste Oetzer Zukunft bringt nachfolgenden Antrag zu diesem Tagesordnungspunkt ein: 
 
Antrag gemäß § 41 (1) idgf TGO zum TO 20: Anpassung der Kosten für Mittags-
menü Kindergarten/Volks- und Mittelschule 
 

  

 
 
Bgm. Ing. Hansjörg Falkner: 
Die Kosten für das Mittagsmenü werden nicht gefördert. Die Verantwortlichen des Landes vertreten die 
Meinung, dass die Betreuungsgebühren nicht erhöht werden sollen, beim Mittagessen kann meiner Mei-
nung aber durchaus eine Kostendeckung angestrebt werden. Bezüglich der prozentuellen Kostenerhö-
hung stimmt das Argument der Oetzer Zukunft. Da die Gemeinde im letzten Jahr einheitlich € 4,50 pro 
Mittagessen verrechnet hat, für die großen Portionen allerdings bereits mehr bezahlen musste, konnte 
keine Kostendeckung erzielt werden. 
Durch die geplante Anpassung könnten diese Mehrkosten abgedeckt werden. Ich möchte zudem beto-
nen, dass wir damit auch nur den Wareneinsatz abdecken. Unsere Mitarbeiter müssen das Essen küh-
len, portionieren, aufwärmen und austeilen. Für das Aufwärmen mussten zusätzliche Geräte angeschafft 
werden. Die Teuerung trifft natürlich auch die Mütter, welche ihre Kinder zu Hause selbst bekochen. Aus 
all diesen Gründen ist die Anpassung der Kosten durchaus argumentierbar. 
 
Nach kurzer Diskussion beschließt der Gemeinderat eine Anpassung der Kosten für das Mittag-
essen im Kindergarten bzw. der Volks- und Mittelschule, wie vorgetragen.    
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 10  
Nein: 2 GR Danko Cvijanovic, GR Bernhard Friedle (Ersatz) 
Enthaltung: 3 GR Alexander Wolf, GV Patrick Fiegl, GR Heidi Maldoner 

 

 
20.1) Beschluss des Sondermitgliedsbeitrages an den Tiroler Gemeindeverband für das Jahr 2023: 
 
Bgm. Ing. Hansjörg Falkner: 
Ich habe gestern noch die aktuellen Unterlagen des Gemeindeverbandes weitergeleitet. Ich denke, dass 
die Anwesenden mittlerweile auch aus den Medien über den aktuellen Stand informiert worden sind. 
Beim Gemeindetag wurde ein neuer Präsident bzw. ein neues Präsidium gewählt und mit großer Mehr-
heit beschlossen, dass der Tiroler Gemeindeverband „gerettet“ werden soll. Dafür braucht es für heuer 
eine Aufstockung der Mitgliedsbeiträge von € 1,35 um € 2,00. Im nächsten Jahr soll dies auch noch ein-
mal erforderlich sein. Die weiteren Zahlungen hängen dann vom Ausgang des Insolvenzverfahrens der 
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Gemnova ab. Im besten Fall können die offenen Forderungen (Patronatserklärungen etc.) damit voll-
ständig bedient werden. Im schlechtesten Fall müssen die Gemeinden dann noch ca. € 13,00 pro Ein-
wohner in den darauffolgenden Jahren aufbringen. 
 
Der Gemeinderat beschließt die Erhöhung des Sondermitgliedsbeitrages an den Tiroler Gemein-
deverband für das Jahr 2023 um € 2,00 pro Einwohner.    
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 13  
Nein: -  
Enthaltung: 2 GR Alexander Wolf, GV Patrick Fiegl 

 

 
20.2) Neuorganisation des Schülertransportes – Ankauf Fahrzeug/Anstellung Mitarbeiter: 
 
Bgm. Ing. Hansjörg Falkner: 
Wir wurden von Ulli Schöpf (Taxi Ulli) darüber informiert, dass er aus personellen Gründen nicht mehr in 
der Lage ist, den Schülertransport für die Gemeinde durchzuführen. Daraufhin haben wir mit mehreren 
Taxiunternehmen der Umgebung Kontakt aufgenommen. Leider war es für niemanden möglich, den 
Transport für uns zu übernehmen. Grundsätzlich ist die Gemeinde verpflichtet in den Weilern, die mehr 
als 2 km entfernt sind, ab 3 Schülern einen Transport zu organisieren, wenn zudem länger als 1 Stunde 
auf ein öffentliches Verkehrsmittel gewartet werden muss. Uns trifft es dadurch in den Weilern Piburg 
und Oetzerau einen Transport für die Schüler einzurichten. Die ersten Schulwochen wurden dankens-
werter Weise noch von Ulli Schöpf abgewickelt. Jetzt müssen wir aber relativ schnell eine neue Lösung 
finden. Wir haben mittlerweile die Bevölkerung informiert, dass wir einen Fahrer suchen. Glücklicher-
weise könnte sich Markus Meitinger vorstellen, diese Aufgabe zu übernehmen. Er würde von der Ge-
meinde in ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis übernommen werden. Über das Autohaus Kapfe-
rer könnte ein Fahrzeug (VW Bus TDI 4 Motion – 87.000 km) zum Preis von ca. € 37.400,- angeschafft 
werden.  Wir haben auch über die Anschaffung eines E-Fahrzeuges nachgedacht, konnten aber so kurz-
fristig kein passendes Fahrzeug finden. Die Förderung über das Finanzamt kann auch abgerufen wer-
den, wenn wir den Transport eigenständig abwickeln. Das Fahrzeug kann außerhalb der Schulzeiten 
eventuell auch anderweitig (z.B. Essen auf Rädern etc.) genutzt werden. 
 
Der Gemeinderat beschließt Markus Meitinger als Fahrer für den Schülertransport anzustellen 
und das Fahrzeug beim Autohaus Kapferer zu kaufen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 15  
Nein: -  
Enthaltung: -  

 

 
21) Bericht des Obmannes des Überprüfungsausschusses über die durchgeführte Kassaprüfung vom 
29.06.2023 und 19.09.2023: 
 
Mag. (FH) Bernhard Haslwanter – Obmann des Überprüfungsausschusses: 
 

Bericht 
 

zur 2. Sitzung des Überprüfungsausschusses 2023 vom 29.06.2023 
Beginn: 29.06.2023 um 17:00 Uhr, Ende: 20:00 Uhr – 2.te Sitzung 2023 
 
Ort: Gemeindeamt Oetz, Kassenraum bzw. Besprechungszimmer 
 
Anwesend: 
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Haid Tobias, Haslwanter Bernhard, Haslwanter Roland, Prantl Bernhard, Reiter Alexander, Kassier 
Schöpf Bernd 
 
Entschuldigt:   
 
Punkt 1): Ermittlung der Kassenbestände 
Bargeld in der Handkassa wurde gezählt und die Richtigkeit/Übereinstimmung mit der Aufzeichnung 
festgestellt. Die Kontostände bei den örtlichen Banken (Raiffeisenbank Vorderes Ötztal und Sparkasse 
Imst AG) wurden kontrolliert und mit dem buchmäßigen Kassenbestand abgestimmt. Dem Protokoll bei-
gefügt ist die Kassenüberprüfungsniederschrift, auf der auch die Beträge der drei Sparbücher für die 
Rücklagen und den Sozialfonds ausgewiesen sind. 
 
Stände Per      13.03.2023 28.06.2023 Veränderung 
Kassabestand 2.004,50 3.731,54 1.727,04 
Giro Raika 271.295,93 339.120,49 67.824,56 
Giro SPK 281.503,70 342.425,02 60.921,32 
Summe 554.804,13 685.277,05 130.472,92 
 
Rücklagensparbücher 
BM-RL Raika 14.025,01 14.025,01 0,00 
BM-RL SPK 10.993,62 10.993,62 0,00 
Sozialfonds 18.841,16 18.841,16 0,00 
Summe 43.859,79 43.859,79 0,00 
 
Punkt 2) Belegüberprüfungen 
Die Lieferantenbelege 301-700 und die Haushaltsbelege 301-700 (jeweils bis inkl. Mitte 06/2023) wur-
den stichprobenweise geprüft und grundsätzlich für in Ordnung befunden.  
 
Generell kann festgehalten werden, dass die Belege übersichtlich geordnet werden und alle kontrollier-
ten Belege vorbildlich abgezeichnet und bestätigt wurden. Erfreulicherweise ist es mittlerweile gelungen, 
die Buchhaltung tagaktuell zu führen.  
 
Punkt 3) Besprechung Ergebnis GPLB-Prüfung Gemeinde 
Ende März 2023 fand eine GPLB (Gemeinsame Prüfung Lohnabgaben und Beiträge) in der Gemeinde 
statt. Geprüft wurden durch den Prüfer des Finanzamtes die Lohnabgaben (L, DB, DZ und Kommunal-
steuer) und Sozialversicherungsbeiträge für die Zeiträume 2019 bis 2021. 
 
Ergebnis der Prüfung für den gesamten Prüfungszeitraum war eine Nachforderung von lediglich € 
390,56. Das Prüfungsergebnis kann aufgrund der Geringfügigkeit als sehr positiv beurteilt werden und 
gibt auf alle Fälle keinen Anlass zu organisatorischen bzw. abwicklungstechnischen Änderungen in der 
Lohnverrechnung. 
 
Punkt 4) Diskussion zukünftige Prüffelder 
Mangels Zeit nicht mehr behandelt. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bericht 
 

zur 3. Sitzung des Überprüfungsausschusses 2023 vom 19.09.2023 
Beginn: 19.09.2023 um 17:00 Uhr, Ende: 19:45 Uhr – 3.te Sitzung 2023 
 
Ort: Gemeindeamt Oetz, Kassenraum bzw. Besprechungszimmer 
 
Anwesend: 
Haid Tobias, Haslwanter Bernhard, Prantl Bernhard, Reiter Alexander, Kassier Schöpf Bernd 
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Entschuldigt:   
Haslwanter Roland 
 
Punkt 1): Ermittlung der Kassenbestände 
Bargeld in der Handkassa wurde gezählt und die Richtigkeit/Übereinstimmung mit der Aufzeichnung 
festgestellt. Die Kontostände bei den örtlichen Banken (Raiffeisenbank Vorderes Ötztal und Sparkasse 
Imst AG) wurden kontrolliert und mit dem buchmäßigen Kassenbestand abgestimmt. Dem Protokoll bei-
gefügt ist die Kassenüberprüfungsniederschrift, auf der auch die Beträge der drei Sparbücher für die 
Rücklagen und den Sozialfonds ausgewiesen sind. 
 
Stände Per      28.06.2023 19.09.2023 Veränderung 
Kassabestand 3.731,54 3.901,17 169,63 
Giro Raika 339.120,49 50.906,58 -288.213,91 
Giro SPK 342.425,02 154.190,61 -188.234,41 
Summe 685.277,05 208.998,36 -476.278,69 
 
Rücklagensparbücher 
BM-RL Raika 14.025,01 14.025,01 0,00 
BM-RL SPK 10.993,62 10.993,62 0,00 
Sozialfonds 18.841,16 18.841,16 0,00 
Summe 43.859,79 43.859,79 0,00 
 
Punkt 2) Belegüberprüfungen 
Die Lieferantenbelege 700-1.200 und die Haushaltsbelege 700-1.200 (jeweils bis inkl. Mitte 09/2023) 
wurden stichprobenweise geprüft und grundsätzlich für in Ordnung befunden.  
 
Generell kann festgehalten werden, dass die Belege übersichtlich geordnet werden und alle kontrollier-
ten Belege vorbildlich abgezeichnet und bestätigt wurden. Erfreulicherweise ist es mittlerweile gelungen, 
die Buchhaltung tagaktuell zu führen.  
 
Betreffend zwei Lieferantenbelegen (Nr. 838 – AVT über € 13.200 und Nr. 936 Rg. Lang über € 2.160) 
wurden unsererseits nähere Informationen gefordert. Diese wurden uns von Schöpf Bernd bzw. BGM 
Hansjörg Falkner am 26.09.2023 geliefert. 
 
Punkt 3) Rückstandsliste 
Im Zuge unserer Überprüfung wurde die aktuellste Rückstandsliste kontrolliert. 
 
Der Stand der offenen Forderungen ist im Vergleich zum Vorjahr erfreulicherweise gesunken. Der Stand 
der offenen Forderungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr (offener Betrag 09/2022 ca. € 23.000) auf 
einen Stand vom € 21.184,60 zum 19.09.2023 reduziert. Seitens der Gemeinde wurden bzw. werden 
alle rechtlich möglichen Schritte für die Eintreibung er offenen Forderungen unternommen. 
 
Die offenen Forderungen betreffend nahezu ausschließlich Vorschreibungen der Jahre 2022 u. 2023. 
Daher besteht aus unserer Sicht keine Notwendigkeit eine Bereinigung in Form von Forderungsausbu-
chungen vorzunehmen. 
 
Punkt 4) Info Telefonverträge 
Von Frühwirth Daniel wurde uns eine Übersicht über die im Juni 2023 bezahlten Telefonrechnungen 
gegeben. Insgesamt gibt es 33 Telefonverträge (Festnetz und Mobilverträge) für ca. 50 Mitarbeiter. Die 
Gesamtkosten für ein Monat haben im Juni 2023 Netto € 942,96 betragen. Die Telefongesamtkosten 
belaufen sich daher pro Jahr auf ca. 13.000,00. Im Überprüfungsausschuss wurde vereinbart, die Höhe 
der Telefonkosten in einem Jahr wieder zu evaluieren und sodann über einen eventuell notwendigen 
Anpassungsbedarf zu diskutieren. 
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22) Berichte des Bürgermeisters: 
 
 Verbreiterung/Gehsteig Piburger Landesstraße 

In Zusammenarbeit mit dem Land Tirol soll die Piburger Landesstraße vom Ortseingang bis zum Ho-
tel Seerose verbreitert werden. In diesem Zuge soll auch ein Gehsteig errichtet und der Ausbau des 
gemeindeeigenen Glasfasernetzes vorangetrieben werden. Eventuell könnte die Umsetzung bereits 
vor der Sommersaison 2024 erfolgen. Die Gemeinde Oetz muss 30% der Planungskosten in der Hö-
he von ca. € 2.723,34 übernehmen. 
 

 Pächterwechsel Acherbergalm 
Das Pachtverhältnis mit Lukas Thurnes wurde beendet. Glücklicherweise konnten ganz kurzfristig, die 
Betreiber des „Christin“ als neue Pächter gefunden werden. Es gibt durchwegs positive Rückmeldun-
gen, was den Betrieb des gastronomischen, aber auch des landwirtschaftlichen Bereiches betrifft.   
 

 Sturmschäden 18.07.23 
Es liegt jetzt eine grobe Schätzung für die Aufarbeitungskosten des Schadholzes in der Höhe von ca. 
2,5 Mio € vor. Die Gemeinde Oetz muss die gesamten Kosten derzeit vorfinanzieren, weil noch keine 
konkreten Förderzusagen vorliegen. Diesbezüglich hat es auch schon einen Termin vor Ort mit LH-
Stv. Geisler und Landwirtschaftsminister Totschnig gegeben. Die gesamten Kosten werden mit den 
Förderungen und dem Verkauf des Holzes, aller Voraussicht nach, nicht abgedeckt werden können.  
 

 Hochwasser 28.08.23  
Glücklicherweise sind keine Personen verletzt worden. Die Sachschäden belaufen sich auf ca. 
800.000,- Euro. Davon sind vor allem Flussbauwerke und Brücken betroffen. Die Kosten für die Sa-
nierung der Flussbauwerke werden jeweils zu einem Drittel von Bund, Land und Gemeinde über-
nommen. Es laufen Bemühungen zusätzliche Mittel über den Katastrophenfonds zu lukrieren. 
 

 Mobilitätstag/Gremiumssitzungen Ortsumfahrung 
Der Vorsitzende bedankt sich bei den Mitgliedern des Verkehrsausschusses für die Organisation des 
Mobilitätstages. Das Gremium für die Ortsumfahrung hat mittlerweile eine Bewertung der unterschied-
lichen Varianten durchgeführt. In Kürze findet noch einmal eine Sitzung statt, dann wird der Gemein-
derat über die aktuellen Entwicklungen informiert. Diesbezüglich wird immer wieder von einer guten 
Stimmung und einem konstruktiven Miteinander in diesem Gremium berichtet. 

 
23) Anträge, Anfragen, Allfälliges: 
 
Die Liste Oetzer Zukunft bringt nachfolgende Anfrage ein: 
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Bgm. Ing. Hansjörg Falkner beantwortet die Anfrage wie folgt: 
1.) Ja, solche Fälle sind mir bekannt. Die Zuständigkeit liegt allerdings bei der Baubehörde und ist 

nicht Sache des Gemeinderates. Die Baubehörde erlangt immer wieder, meist in Zusammenhang 
mit geplanten Bauvorhaben, von solchen Fällen Kenntnis. Wie viele es tatsächlich sind kann ich 
nicht sagen.  
 

2.) Diesbezüglich werden die Bestimmungen gemäß TBO 2022 eingehalten. Früher wurden 
sogenannte Kollaudierungen durchgeführt, jetzt werden gemäß den gesetzlichen Vorgaben nur 
mehr für Wohnanlagen oder landwirtschaftliche Betriebe Benützungebwilligungen ausgestellt. In 
den anderen Fällen bestätigen die Bauwerber mit der Bauvollendungsmeldung die plan- und 
bescheidgemäße Ausführung ihrer Bauvorhaben. 
 

3.) Die Vorgaben und Fristen der TBO 2022 werden eingehalten. 
 

4.) Der Pachtvertrag „Acherberg Alm“ wurde im Gemeindevorstand beschlossen. Dieser wurde auch 
im Landwirtschaftsausschuss behandelt. Mit den neuen Pächtern wurde noch kein neuer Vertrag 
abgeschlossen. Alle Miet- und Pachtverträge, mit den Kosten etc. auszuheben übersteigt unsere 
zeitlichen Ressourcen. Es gibt Verträge über landwirtschafliche Flächen, Parkplätze, 
Holzlagerplätze und noch viele mehr. Diesbezüglich bitte ich die Anfrage zu konkretisieren, dann 
können sich die zuständigen Ausschüsse damit befassen. 
 

5.) Hochgeschätzt wird dabei gar nichts. Die Angaben basieren auf den jeweils aktuellen 
Grundbuchsabfragen. Den Baubestand im gesamten Ortsgebiet zu überprüfen ist ein Ding der 
Unmöglichkeit.  
 

6.) Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon die unterschiedlichen Zuständigkeiten von Baubehörde und 
Gemeinderat erklärt habe. Für Bauverfahren ist jedenfalls die Baubehörde zuständig. Deshalb wird 
es, auch aus datenschutzrechtlichen Gründen, keine Auflistung für den Gemeinderat geben.  
 

7.) Auch diese Frage bezieht sich wieder nicht auf einen Aufgabenbereich des Gemeinderates.  
 

8.) Diese Frage bitte ich zu konkretisieren. Auf welche „allgemein noch offene Angelegenheiten“ wird 
Bezug genommen? 
 

9.) Die erforderlichen Schritte werden gesetzeskonform abgearbeitet und entsprechend dokumentiert. 
 

10.) Ich möchte darauf hinweisen, dass der Bürgermeister auch Baubehörde ist. Somit wird sich die 
Frage über die Zusammenarbeit wohl erübrigt haben. 
 

11.) Es wird solche Fälle gegeben haben. Die Zuständigkeit liegt wiederum bei der Baubehörde. 
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12.) Das kann ich leider nicht garantieren. Die Bauvollendungsanzeigen werden selbstverständlich 
geprüft. Baugenehmigungsprotokolle gibt es allerdings nicht. Wie bereits erwähnt, bestätigen die 
Bauwerber mit der Bauvollendungsmeldung die plan- und bescheidgemäße Ausführung. Eine 
zusätzliche Kontrolle sieht der Gestzgeber nicht vor. 
 

13.) Ich werde nicht über alle illegalen Bebauungen in Kenntnis gesetzt. Wenn ich davon Kenntnis 
erlange, werden die vorgegebenen Schritte gesetzt. Dies ist aber wiederum Aufgabe der 
Baubehörde. 
 

14.) Die uns bekannten Fälle werden abgearbeitet. Wie viele es tatsächlich sind, ist mir nicht bekannt. 
 

15.) Diese Frage stellt sich für mich nicht, weil ein Bau- und Rauordnungsausaschuss für solche Fälle 
nicht zuständig wäre. 
 

16.) Die Aufnahmen werden aufbewahrt, bis die Niederschrift der Sitzung abgeschlossen wird. 
Diese dienen auch nur als Erleichterung für die Verfassung der Niederschrift.  
 

17.) Die Tonmitschnitte dienen dem Schriftführer nur als Erleichterung für die Verfassung der 
Niederschrift. Es ist in der TGO nicht vorgesehen, dass diese Aufnahmen dann den Mitgliedern 
des Gemeinderates zur Verfügung gestellt werden. 
 

18.) Die Antwort darauf ergibt sich aus der Beantwortung der vorherigen Punkte. 
 
 

Die Liste Oetzer Zukunft bringt nachfolgende Anfrage ein: 
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Bgm. Ing. Hansjörg Falkner Beantwortet die Anfrage wie folgt: 
 
Die Unterkonstruktion der Brücke ist leicht beschädigt. Die Brücke wurde durch das  
Hochwasser zudem etwas von der ursprünglichen Position abgerückt. Ein Techniker der  
Brückenbauabteilung des Landes und ein ortsansässiger Zimmermeister haben die Schäden  
begutachtet. Die Behebung der Schäden ist möglich und wird in Absprache mit dem  
Bundesdenkmalamt erfolgen. Es ist daher auch kein Abbruch der alten Holzbrücke geplant. Derzeit ist 
die Brücke für Fußgänger freigegeben, allerdings für den PKW-Verkehr gesperrt. 
 
Die Liste Oetzer Zukunft bringt nachfolgende Anfrage ein: 
 

 
 

  
 
Bgm. Ing. Hansjörg Falkner Beantwortet die Anfrage wie folgt: 
 
1.) Die Errichtung einer fixen Überdachung ist einerseits sehr kostenintensiv, andererseits aber auch 

aus feuerpolizeilichen Gründen kaum möglich. Der Bereich muss im Brandfall als Feuerwehrzufahrt 
bzw. als Standplatz für eine Drehleiter genutzt werden können. Es war einmal die Errichtung eines 
Großflächenschirmes geplant, allerdings wurde die Errichtung aus kostentechnischen Gründen 
dann nicht umgesetzt. 
 

2.) Es gibt sogar Planungen dazu, welche im Zuge der Errichtung des neuen Musikpavillons in Auftrag 
gegeben wurden. Aufgrund der hohen Kosten für den Schirm und die Fundamentierung hat man al-
lerdings damals schon Abstand von dieser Investition nehmen müssen.  

 
 
Der Antrag der Liste Oetzer Zukunft gemäß § 41 (1) TGO: „Errichtung einer Überdachung beim Musik-
pavillon“ wird zurückgezogen. 
 
 
Die Liste Oetzer Zukunft bringt nachfolgende Anfrage ein: 
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Bgm. Ing. Hansjörg Falkner Beantwortet die Anfrage wie folgt: 
 
1.) Gemeinderäte können in den Vertrag Einsicht nehmen. 

 
2.) Es gibt 1 Vertrag, abgeschlossen zwischen der Jagdgenossenschaft Oetz und den Jagdpächtern. 

Nachträge dazu gibt es keine. 
 

3.) Meines Wissens nach gibt es keine Zusätze. Es gibt den bereits angesprochenen Standardvertrag 
und mehr nicht. 
 

Die Liste Oetzer Zukunft bringt nachfolgende Anfrage ein: 
 

 
 

 

 
 
Bgm. Ing. Hansjörg Falkner Beantwortet die Anfrage wie folgt: 
 
Es gibt diesbezüglich einen Gemeinderatsbeschluss aus dem Jahr 2021. Dieser Beschluss stand in Zu-
sammenhang mit einer Dienstbarkeit im Bereich „Habicherhof“. Roland Haslwanter hat dabei der Ge-
meinde ein Durchgangsrecht auf seinem Grundstück eingeräumt. Im Gegenzug wurde eine Teilfläche im 
Moos abgetreten. Durch die Errichtung einer Mauer konnte der Zufahrtsbereich vergrößert werden. Die 
Verbauungsmaßnahme wurde in Absprache mit dem Wasserbauamt durchgeführt. Die Fläche wurde zu 
einem Baulandpreis veräußert. Sämtliche Kosten sind von der Eigentümerin übernommen worden. Vor 
der Errichtung der Mauer musste die Böschung von der Gemeinde gewartet werden. Jetzt gibt es eine 
klare Abgrenzung zu dem Gerinne. Da diese Vorgehensweise auch bei den Nachbargrundstücken Sinn 
machen würde, hat man entschieden, die Teilung bzw. Flächenwidmungsplanänderung gemeinschaftlich 
anzugehen. Die grundbücherliche Durchführung ist daher noch nicht erfolgt. 
 
Das Grundstück 1098/19 ist für die Errichtung eines Kinderspielplatzes vorgesehen. Ich schlage vor, 
dass sich der Sozialausschuss diesem Thema annimmt und einmal die Grundlagen erhebt. Ist der Be-
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darf gegeben? Wie viele Kinder, in welchem Alter leben in der näheren Umgebung? Wie könnte ein 
Konzept dafür ausschauen? Mit welchen Kosten muss gerechnet werden?   
 
 
Die Liste Oetzer Zukunft bringt nachfolgende Anfrage ein: 
 

 

 

   
 

 
 

 
 

 
 
Bgm. Ing. Hansjörg Falkner Beantwortet die Anfrage wie folgt: 
 
a.) Alexander Reiter hat eine Natursteinmauer ohne Genehmigung, teilweise sogar über die Grund-

grenze auf öffentlichem Gut errichtet. Der Gemeinderat hat sich erst kürzlich gegen den Verkauf ei-
ner Teilfläche des Grundstückes Gp. 2789/2 (öffentliches Gut) an Hr. Reiter ausgesprochen. Die 
Baubehörde hat in weiterer Folge Hr. Reiter mit Bescheid aufgetragen, jenen Teil der Mauer zu ent-
fernen, welcher sich auf dem Grundstück der Gemeinde befindet. Gegen diesen Bescheid hat Hr. 
Reiter bzw. sein Rechtsanwalt eine Beschwerde beim Landeverwaltungsgericht eingebracht. Da die 
gegenständliche bauliche Anlage mittlerweile jedoch von der Fa. Auer / Umhausen entfernt wurde, 
gab es für den Beseitigungsauftrag der Gemeinde auch keine rechtliche Grundlage mehr. Der Be-
scheid wurde ersatzlos aufgehoben.  
 

GR Bernhard Friedle (Ersatz): 
Dann hat Alexander Reiter Recht bekommen, mit seinem Einspruch? 
 
Bgm. Ing. Hansjörg Falkner: 
Nein, das hat er nicht. Die Gemeinde hat Hr. Reiter mit Bescheid die Beseitigung der Mauer aufgetra-
gen. Da diese bauliche Anlage mittlerweile entfernt wurde, ging der Beseitigungsauftrag ins Leere. Somit 
war der Bescheid dann vom Landesverwaltungsgerichts auch aufzuheben.  
 
GR Danko Cvijanovic: 
Hat die Fa. Auer die Mauer freiwillig entfernt? 
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Bgm. Ing. Hansjörg Falkner: 
Die Fa. Auer und Hr. Reiter befinden sich in einer zivilrechtlichen Auseinandersetzung. Wer die Mauer 
entfernt hat oder warum diese schlussendlich entfernt wurde interessiert mich jetzt nicht mehr. Die Bau-
behörde hat Hr. Reiter die Beseitigung der Mauer aufgetragen und das ist mittlerweile auch geschehen.   
 
GR Bernhard Friedle (Ersatz): 
Dann ist doch der Bescheid aufgrund des Einspruches von Hr. Reiter aufgehoben worden? 
 
Bgm. Ing. Hansjörg Falkner: 
Nein, der Bescheid wurde vom Landesverwaltungsgericht aufgehoben, weil die Natursteinmauer mittler-
weile entfernt wurde und dem Beseitigungsauftrag der Gemeinde somit dir rechtliche Grundlage entzo-
gen wurde. 
 
b.) Es wurde diesbezüglich kein anderes Vorgehen gewählt. Der Gemeinderat hat beschlossen keine 

Teilfläche an Hr. Reiter abzutreten, somit musste die Beseitigung für diese bauliche Anlage, auf 
fremden Grund, aufgetragen werden. 
 

Auf den letzten Absatz gehe ich nicht mehr gesondert ein. Dieses Thema wurde in den vergangenen 
Sitzungen schon zu oft behandelt und die Inhalte dazu mehrfach erläutert. 
 
 
Die Liste Oetzer Zukunft bringt nachfolgenden Antrag ein: 
 

 

 
 

 
 
Bgm. Ing. Hansjörg Falkner: 
Wir können über diesen Antrag gerne abstimmen. In diesem Zuge kann dann auch die Gesamtsituation 
im Bereich „Mittelstation“ begutachtet werden. 
 
Der Gemeinderat stimmt über den Antrag der Oetzer Zukunft ab, die notwendigen Verhandlungen 
zu führen und Arrangements zu treffen, damit eine Parkraumnutzung im Bereich Mittelstation 
Acherkogelbahn ermöglicht wird. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 15  
Nein: -  
Enthaltung: -  
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24) Personalangelegenheiten: 
 
Bgm. Ing. Hansjörg Falkner: 
Zu den Personalangelegenheiten wird die Öffentlichkeit heute nicht ausgeschlossen. Es wurde im Vor-
feld zu der heutigen Sitzung seitens der Oetzer Zukunft beanstandet, dass die Unterlagen zu den Per-
sonalangelegenheiten nicht zur Verfügung gestellt worden sind. Ich habe das in der Vergangenheit im-
mer so gehandhabt, weil es sich dabei auch um sensible, personenbezogene Daten, wie z.B. Gehälter, 
Kündigungen etc. handelt und ich vermeiden wollte, dass diese Unterlagen in Umlauf kommen. Da die 
Oetzer Zukunft auf diese Unterlagen bestanden hat und ich auch nicht weiß, wer diese dann erhalten 
hat, sehe ich keinen Sinn darin die Öffentlichkeit auszuschließen und werde daher auch keinen entspre-
chenden Antrag einbringen. Von dieser neuen Situation sind dann vor allem die Mitarbeiter der Gemein-
de betroffen. 
 
In den Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde braucht es zusätzliche Mitarbeiter. Wir haben die 
offenen Stellen ausgeschrieben und die eingelangten Bewerbungsunterlagen geprüft.  Die Auswahl wird 
dann in der Regel von den zuständigen Leiterinnen und ihrem Team getroffen. Es ist die Anstellung 
nachfolgender Personen geplant: 
 
Kindergarten Oetz:                         Helin Vural                       Kindergartenpädagogin        
Einstufung ki2/03             100  % Beschäftigung  
(35 Kinderbetreuungsstunden / 5 Vorbereitungsstunden)          
 
Kinderkrippe Oetz:                         Nadine Klotz                     Assistentin 
Einstufung e/03                     68,75 % Beschäftigung  
(27,5 Kinderbetreuungsstunden – voraussichtlich)              
 
Die Anstellungen von Helin Vural und Nadine Klotz werden im Rahmen des Ausbaus und der Qualitäts-
verbesserung des Kinderbetreuungsangebotes mit 90% gefördert.    
 
Nachmittagsbetreuung:                Gerlinde Huijzer-Roebersen  Freizeitpädagogin 
Einstufung Fp/03                 27,50 % Beschäftigung  
(11 bis 12 Kinderbetreuungsstunden – voraussichtlich)                    
 
Das Beschäftigungsausmaß von Brigitte Santer ist mit September 2023 auf 75 % - 30 Wochenstunden 
erhöht worden. Davor war sie mit einem Beschäftigungsausmaß von 62,50 % - 25 Wochenstunden an-
gestellt. Die Förderung für den Ausbau und die Qualitätsverbesserung des Kinderbetreuungsangebotes 
wird nur bei diesem Beschäftigungsausmaß gewährt. 
 
Der Gemeinderat beschließt die Anstellung der neuen Mitarbeiterinnen, gemäß dem dargestellten 
Sachverhalt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 15  
Nein: -  
Enthaltung: -  

 

 
 
Da keine weiteren Wortmeldungen folgen, schließt der Vorsitzende die Sitzung und dankt für die Mitar-
beit. 
 
  ggg. 
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………………………………….  …………………………………. 
Bgm. Ing. Hansjörg Falkner                             Ing. Klaus Amprosi 
 
 
 
 
………………………………….  
Bgm.-Stv. Ing. Michael Nagele                            
 
 
 
 
………………………………….  
GR Ferdinand Plattner (Ersatz) 
 
 
 
 
………………………………….  
GV Michael Amprosi                             
 
 
 
 
………………………………….  
GV Patrick Fiegl 
 
 
 
 
………………………………….  
GR Bernhard Prantl 
 
 
 
 
………………………………….  
GR Mag. (FH) Bernhard Haslwanter 
 
 
 
 
………………………………….  
GR Katharina Pienz 
 
 
 
 
………………………………….  
GR Mag. Tobias Haid 
 
 
 
 
………………………………….  
GR Roland Haslwanter                             
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………………………………….  
GR Ing. Mathias Speckle 
 
 
 
 
………………………………….  
GR Alexander Wolf 
 
 
 
 
…………………………………. 
GR Benhrad Friedle (Ersatz) 
 
 
 
 
…………………………………. 
GR Danko Cvijanovic 
 
 
 
 
…………………………………. 
GR Heidi Maldoner 
 



HERZLICH WILLKOMMEN

ZUR 3. 

GEMEINDERATSSITZUNG

am 27. September 2023



Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Tagesordnungspunkt 1:







Antrag um Erweiterung der Tagesordnung:

20.1. Beschluss des Sondermitgliedsbeitrages an den 
Tiroler Gemeindeverband für das Jahr 2023

20.2. Neuorganisation des Schülertransportes – Ankauf 
Fahrzeug/Anstellung Mitarbeiter



Tagesordnungspunkt 2:

Überarbeitung des Flächenwidmungsplanes der 
Gemeinde Oetz gemäß §31c Abs. 2 – TROG 2022





















Tagesordnungspunkt 3:

Aufhebung von Sonderflächen gemäß § 43 Abs. 6 -
TROG 2022

















Tagesordnungspunkt 4:

Änderung des örtlichen Raumordnungskonzeptes im 
Bereich des Grundstückes Gp. 2381/33 (Auer Georg-
Taxegg)





Tagesordnungspunkt 5:

Behandlung der Stellungnahme von DI Alexander 
Reiter, betreffend die Änderung des örtlichen 
Raumordnungskonzeptes im Bereich der Grundstücke 
Gp. 327/3, 327/16 und 2848/19 (Schöpf/Santer-
Habichen)







Tagesordnungspunkt 6:

Behandlung der Stellungnahme von DI Alexander 
Reiter, betreffend die Änderung des 
Flächenwidmungsplanes im Bereich der Grundstücke 
Gp. 327/3, 327/16 und 2848/19 (Schöpf/Santer-
Habichen)



Tagesordnungspunkt 7:

Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich des 
Grundstückes Gp. 1110 (Neururer - Brunnfeldweg)







Tagesordnungspunkt 8:

Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich der 
Grundstücke Gp. 1306/12 und 1307 (Einsatzzentrum)









Tagesordnungspunkt 8:



Tagesordnungspunkt 9:

Erlassung eines Bebauungsplanes im Bereich der 
Grundstücke Gp. 1306/12 und 1307 (Einsatzzentrum)

Erlassung eines Bebauungsplanes im Bereich der Grundstücke Gp. 
1306/12 und 1307 (Einsatzzentrum)





Tagesordnungspunkt 10:

Beschluss des Raumordnungsvertrages, abgeschlossen 
zwischen der Gemeinde Oetz und der TIB Tiroler 
Immobilien und Bauträger GmbH



Tagesordnungspunkt 10:













Tagesordnungspunkt 11:

Erlassung eines Bebauungsplanes im Bereich der 
Grundstücke Gp. 145/1 und 145/3 (Oberfeldweg)









Tagesordnungspunkt 12:

Verkauf einer Teilfläche des Grundstückes Gp. 2781/6 
(öffentliches Gut/Oetzerau) an Florian Krabichler



Punkteregelung:

15 Punkte x € 5,- = 75,-/m²

Entwidmung aus dem Öffentlichen Gut



Tagesordnungspunkt 13:

Vergabe des Auftrages für die Errichtung einer PV-
Anlage auf dem Dach der Mittelschule Oetz





Tagesordnungspunkt 14:

Vergabe des Auftrages für die Errichtung des 
Forstweges "Riedeben"





Tagesordnungspunkt 15:

Vergabe des Auftrages für die Sanierungsarbeiten der 
Wasserfassung "Issbrunnenquelle"





Bedarfszuweisung:    € 15.000,-

Förderung Bund/Land:

25% = ca. € 9.034,-



Tagesordnungspunkt 16:

Beratung über die weitere Vorgehensweise, betreffend 
die Wassergenossenschaft Piburg







Tagesordnungspunkt 17:

Behandlung des Ansuchens der Flugschule "FlyAirea 
Tirol GmbH" für die Eintragung von 
schulungsgeeigneten Startplätzen auf den 
Grundstücken Gp. 2738/1 und 2740/1 (GGAG 
Oetzerau) beim österreichischen Aeroclub













Tagesordnungspunkt 18:

Beschluss des Friedhofspachtvertrages, abgeschlossen 
zwischen der röm. kath. Pfarrkirche und der Gemeinde 
Oetz









Tagesordnungspunkt 19:

Neufestlegung der Hektarsätze für die Waldumlage ab 
dem Jahr 2024





Tagesordnungspunkt 20:

Anpassung der Kosten für das Mittagessen im 
Kindergarten bzw. der Volks- und Mittelschule



Tagesordnungspunkt 20.1:

Beschluss des Sondermitgliedsbeitrages an den Tiroler 
Gemeindeverband für das Jahr 2023









Tagesordnungspunkt 20.2:

Neuorganisation des Schülertransportes – Ankauf 
Fahrzeug/Anstellung Mitarbeiter



Anstellung von Markus Meitinger:

Geringfügiges Beschäftigungsausmaß



Tagesordnungspunkt 21:

Bericht des Obmannes des Überprüfungsausschusses 
über die durchgeführte Kassaprüfung vom 29.06.2023 
und 19.09.2023







Tagesordnungspunkt 22:

Berichte des Bürgermeisters

- Verbreiterung/Gehsteig Piburger Landesstraße – Planung € 2.723,34 (30%)

- Pächterwechsel Acherbergalm

- Sturmschäden 18.07.23 (Aufarbeitungskosten Schadholz ca. 2,5 Mio. Euro)

- Hochwasser 28.08.23 (Schadenssumme ca. 800.000,- Euro)

- Mobilitätstag/Gremiumssitzungen Ortsumfahrung



Tagesordnungspunkt 23:

Anträge, Anfragen, Allfälliges





Tagesordnungspunkt 24:

Personalangelegenheiten


